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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 

Die Stadt Elsfleth beabsichtigt anlässlich der verstärkten Nachfrage nach Flächen für die 
Nutzung der Windenergie sowie vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen an die 
umwelt- und klimaschonende Energieerzeugung die 10. Änderung des Flächennutzungs-
planes „Windenergie im Stadtgebiet Elsfleth“ durchzuführen.  
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bauge-
setzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB).  
 
Für die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) ist gemäß § 2 (7) und 
§ 35 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010, zuletzt 
geändert am 25.2.2021) eine Strategischen Umweltprüfung durchzuführen. Daher ist wei-
terhin § 55 Abs. 1 Satz 1 UVPG anzuwenden, nach dem die Umweltverträglichkeitsprü-
fung einschließlich der Vorprüfung nach den §§ 1 und 2 Absatz 1 und 2 sowie nach den 
§§ 3 bis 13 im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) durchzuführen ist. 
 
Der vorliegende Umweltbericht zur 10. Änderung des Flächennutzungsplans trägt somit 
auf der Ebene der Bauleitplanung den Ansprüchen des UVPG Rechnung, indem im vor-
liegenden Umweltbericht eine Umweltprüfung nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs, die zugleich den Anforderungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht, 
durchgeführt wird. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 

Die Stadt Elsfleth hat im Rahmen einer Standortpotenzialstudie für Windenergie (Stand: 
28. September 2022) das gesamte Stadtgebiet auf die Eignung für die Windenergienut-
zung untersuchen lassen und beabsichtigt die ermittelten fünf, für die Errichtung von 
Windparks am besten geeigneten Suchräume als Konzentrationszonen für Windenergie 
auszuweisen. Dabei handelt es sich um die Suchräume IV „Neuenbrok“ nördlich des Orts-
teils Neuenbrok, V „Bardenfleth“ und VI „Wehrder“ südlich des Stadtgebietes von Elsfleth, 
VII „Burwinkel“ östlich des Stadtteils Burwinkel sowie VIII „Huntorf“ im südlichen Stadtge-
biet zwischen Hunte und Moorriemer Kanal gelegen. 
 
Die Teilbereiche der 10. Flächennutzungsplanänderung werden als Sonderbaufläche (S) 
mit der Zweckbestimmung „Windenergie“ dargestellt. Innerhalb der Sonderbauflächen ist 
die Errichtung von WEA zulässig. Außerhalb dieser Konzentrationszonen ist die Errich-
tung von WEA (mit Ausnahme von sog. Eigenverbrauchs-WEA als Nebenanlagen eines 
privilegierten Betriebes gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1-4 oder 6 BauGB) ausgeschlossen.  
 
Die Stadt Elsfleth kann mit diesen fünf Suchräumen ca. 18,32 % ihrer Potenzialfläche der 
Windenergienutzung zur Verfügung stellen und erfüllt damit die Zielvorgabe des Wind-
energieerlasses 2021 von 7,05 % mehr als ausreichend. Auch im Hinblick auf den im 
Windenergieerlass 2021 – wenn auch in Bezug auf Landesebene – genannten Flächen-
bedarf von 1,4 % der Landesfläche, stellt die Stadt Elsfleth mit den Suchräumen IV bis 
VIII nach derzeitigem Stand mit 9,34 % der Fläche der Stadt der Windenergie ausreichend 
Raum zur Verfügung. Damit würde die Stadt Elsfleth auch den von der Landesregierung 
geforderten Flächenbedarf von 2,1 % ab dem Jahr 2030 nachkommen. 
 



2  Stadt Elsfleth – Umweltbericht zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner– Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Die weitere Gebietsentwicklung mit Konkretisierungen von Anlagenstandorten und Er-
schließungen erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gungsplanung. 

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 

Mit der vorliegenden Darstellung der 10. Flächennutzungsplanänderung „Windenergie im 
Stadtgebiet Elsfleth“ werden Maßnahmen vorbereitet, die mit Eingriffen in Natur und Land-
schaft verbunden sind. 
 
Das Plangebiet (Stadtgebiet von Elsfleth) umfasst eine Größe von ca. 11.520 ha. Die Teil-
bereiche werden als Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung „Windenergie“ dar-
gestellt. 
 
Da konkrete Standorte von Windenergieanlagen sowie deren Zuwegungen auf dieser Pla-
nungsebene nicht bekannt sind, können zum derzeitigen Planungsstand keine konkreten 
Angaben zu dem beanspruchten Flächenbedarf gemacht werden. 
 
Im Rahmen der Standortpotenzialstudie mit Stand September 2022 wurde für die einzel-
nen Teilbereiche allein aufgrund der Flächengröße überschlägig ermittelt, wie viele WEA 
mit einer Gesamthöhe von 200 m errichtet werden können. Es handelt sich hierbei um 
einen geschätzten Wert. 
 
Windenergieanlagen sollten einen Mindestabstand untereinander einhalten, um möglichst 
jede WEA mit hoher Effizienz betreiben zu können. Allgemein wird ein Abstand des drei-
fachen Rotordurchmessers quer zur Hauptwindrichtung (aus Südwest) und des fünffa-
chen Rotordurchmessers in Hauptwindrichtung als ausreichend erachtet (UBA 2013). Bei 
160 m Rotordurchmesser beträgt der Abstand der Anlagen untereinander demzufolge 
etwa 480 – 800 m. Innerhalb eines Windparks bei einer Aufstellung im Raster sind dies 
also ca. 24 ha pro Anlage. Im Einzelfall können sich, abhängig von dem jeweiligen Flä-
chenzuschnitt der Konzentrationszone, deutliche Abweichungen von diesem Mittelwert 
ergeben.  
 
Je nach Anlagentyp und Standort variiert der Flächenbedarf. Eine Anlage der Referenz-
anlagenhöhe von 200 m benötigt eine Fläche von rund 400 m². Hinzu kommen rund 
2.000 m² für den Kranstellplatz. Diese rund 2.400 m² werden in der gesamte Betriebs-
phase des Windparks benötigt1. Weitere rund 2.500 m² werden für Aufbau und Zuwegung 
benötigt und somit nur temporär befestigt und nach dem Bau der WEA wieder zurückge-
baut und entsprechend ihrer vorherigen Nutzung wiederhergestellt. Darüber hinaus ist der 
Bau von Erschließungswegen zu den einzelnen WEA innerhalb des Windparks zu berück-
sichtigen.  
 
Nach Angaben des Windenergieerlasses Niedersachsen (MU NIEDERSACHSEN 2021) wer-
den pro WEA rund 0,5 ha Fläche benötigt. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN  

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planerische Vorgaben und 
Hinweise“ der Begründung dargestellt (Landes-Raumordnungsprogramm (LROP), Regi-
onales Raumordnungsprogramm (RROP), vorbereitende und verbindliche Bauleitpla-
nung). Im Folgenden werden zusätzlich die planerischen Vorgaben und Hinweise aus na-
turschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenplan 

     
1ABO Wind GmbH, Wiesbaden 
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(LRP), Landschaftsplan (LP), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, ar-
tenschutzrechtliche Belange). 

2.1 Niedersächsisches Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm trifft keine verbindlichen Regelungen, sondern hat gutachter-
lichen Charakter. Es enthält einzelne Darstellungen, die nicht mit aktuellen Zielen der 
Raumordnung im Einklang stehen und deshalb derzeit noch nicht ohne Weiteres umsetz-
bar sind, aber den angestrebten naturschutzfachlichen Ziel- und Entwicklungsvorstellun-
gen des Landes entsprechen. Bestehende Ziele der Raumordnung sind jedoch zu beach-
ten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berück-
sichtigen. Das Landschaftsprogramm gibt insoweit nur Hinweise und Empfehlungen für 
die Ausgestaltung von raumordnungskonformen Vorhaben und Maßnahmen, die sich auf 
Natur und Landschaft auswirken können. 
 
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm wurde neu aufgestellt und liegt nunmehr mit 
Stand Oktober 2021 vor. Als übergeordnete naturschutzfachliche Zielsetzung ist in dem 
Programm folgendes formuliert: „In jeder Naturräumlichen Region sollen alle naturraum-
typischen Ökosysteme in einer solchen Größenordnung, Verteilung im Raum und Vernet-
zung vorhanden sein, dass alle charakteristischen Pflanzen- und Tierarten sowie Gesell-
schaften in langfristig überlebensfähigen Populationen leben können. Jede Naturräumli-
che Region soll mit so vielen naturbetonten Ökosystemen und Strukturen ausgestattet 
sein, dass  

• ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit erkennbar ist  
• raumüberspannend eine funktionsfähige Vernetzung der naturbetonten Ökosys-

teme vorhanden ist und  
• die naturbetonten Flächen und Strukturen auf die Gesamtfläche wirken können.“ 

 
Die Teilbereiche bzw. die Stadt Elsfleth befindet sich in der naturräumlichen Region „Nie-
dersächsische Nordseeküste und Marschen – Watten und Marschen“. 
 
Für die Region „Watten und Marschen“ sind folgende Punkte als Ziele und Prioritäten des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege hervorzuheben: 

• Im Bereich der Marschen sind vorrangig bzw. besonders schutzwürdig: alle natur-
nahen Gewässer, die spezifisch ausgeprägten Hochmoore und Moorheiden, 
Bruch- und Auwälder, Sümpfe, feuchte Grünlandflächen mit floristischer und/oder 
faunistischer Bedeutung. Zu den vorrangig entwicklungsbedürftigen Lebensräu-
men gehören die aktuell nur noch fragmentarisch vorhandenen Tide- Hartholz-
auenwälder. 

• Insbesondere im Bereich der intensiv landwirtschaftlich genutzten Marsch bedarf 
es der Vermehrung naturschutzfachlich relevanter Flächen (Gewässer, Moore, ar-
tenreiches Feuchtgrünland). 

 
Als landschaftsprägende Elemente und Strukturen der historisch gewachsenen Mar-
schenlandschaft sind zu erhalten: 

• Weiträumigkeit (Gehölzarmut) 

• Blockfluren, Streifenfluren, Marschhufen 

• Überwiegende Grünlandnutzung mit dichtem Graben- und Grüppennetz 

• Siele, Schöpfwerke, Häfen, historische und aktuelle Deichlinien, Bracks bzw. 
Kolke, Polder, Gräben, Grüppen, Windmühlen, Leuchttürme 

• Einzelwurten, Langwurten, Wurtendörfer, Gulfhäuser und Altbaumbestände, Sied-
lungsbänder entlang alter Deichlinien, Moorrandstraßensiedlungen im Bereich des 
Sietlandes 
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• Der freie Blick auf das Meer und den Horizont soll als elementares Landschaftser-
lebnis erhalten bleiben. 

 
Im Folgenden werden die Ziele der Raumordnung aus dem Landschaftsprogramm darge-
stellt, die für die Teilbereiche relevant sind.  
 
Die Teilbereiche „Wehrder“ und „Huntorf“ liegen gemäß Karte 1 (Schutzgut Biologische 
Vielfalt) in einem landesweit bedeutsamen Gebiet für Brut- und Gastvögel inkl. internatio-
naler und nationaler Bedeutung. 
 
Gemäß Karte 2 (Schutzgüter Boden und Wasser) sind im Teilbereich „Neuenbrok“ Moor-
böden und kohlenstoffreiche Böden gem. Programm Niedersächsischer Moorlandschaf-
ten dargestellt. Böden mit besonderen Werten werden weiterhin in den Teilbereichen 
„Neuenbrok“ sowie „Bardenfleth“ und „Wehrder“ abgebildet. Durch den Teilbereich „Neu-
enbrok“ fließen die sonstigen WRRL-Fließgewässer „Neuer Graben“ und „Rhedesgraben“ 
sowie das „Bardenflether Tief“ und der „Moorriemer Kanal“ durch die Teilbereiche „Bar-
denfleth“ und „Wehrder“. Überdies werden alle Teilbereiche von sonstigen Gewässern 
durchzogen. 
 
Die Stadt Elsfleth bzw. die Teilbereiche liegen gemäß Karte 3 (Schutzgut Landschaftsbild) 
in dem Kulturlandschaftsraum „Wesermarsch“. 
 
Für die Teilbereiche „Bardenfleth“ und „Wehrder“ sowie „Huntorf“ werden Gebiete mit lan-
desweiter Bedeutung für die Biologische Vielfalt dargestellt. Weiterhin treten in den Teil-
bereichen „Bardenfleth“ und „Wehrder“ kleinflächig Gebiete mit besonderer Bedeutung für 
landesweit bedeutsame Böden (Extremstandorte) auf (Karte 4a Schutzübergreifendes 
Zielkonzept).  
 
Die Umsetzung der Schutzgebietskulisse gemäß Karte 5a (Umsetzung) sieht für die Teil-
bereiche „Bardenfleth“ und „Wehrder“ schutzwürdige Bereiche mit landesweiter Bedeu-
tung für das Schutzgut Biologische Vielfalt vor. In den Teilbereichen „Burwinkel“ sowie 
„Huntorf“ werden schutzwürdige Bereiche mit landesweiter Bedeutung für die Schutzgüter 
Boden und Wasser sowie Kulturlandschaften, Landschaftsbild und Erholung dargestellt. 
Weiterhin befindet sich der Teilbereich „Huntorf“ in unmittelbarer Nähe der „Hunte“, wel-
che als Korridor des länderübergreifenden Biotopverbundes außerhalb bestehender 
Schutzgebiete und Truppenübungsplätze (TrÜbPl) abgebildet wird. 
 
Das übergeordnete Maßnahmenkonzept (Karte 5b Umsetzung) sieht für alle Teilbereiche 
schutzwürdige Bereiche mit landesweiter Bedeutung für das Schutzgut Biologische Viel-
falt bzw. für die Schutzgüter Boden und Wasser sowie Kulturlandschaften, Landschafts-
bild und Erholung vor. Weiterhin gehört der Teilbereich „Neuenbrok“ kleinflächig der Ku-
lisse des Programms Niedersächsische Moorlandschaften an.  
 
In allen Teilbereichen gelten besondere Anforderungen an Nutzungen aufgrund schutz-
würdiger Bereiche gemäß § 2, § 5, § 13 und § 44 BNatSchG außerhalb der bestehenden 
Schutzgebiete und der Siedlungsfläche (Karte 5c Umsetzung). 

2.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Wesermarsch wurde 2016 fortge-
schrieben und trifft folgende Aussagen für die Teilbereiche: 
 
Alle fünf Teilbereiche befinden sich in der naturräumlichen Einheit „Watten und Marschen“ 
und der Landschaftseinheit „Stedinger Marsch“.  
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Überdies trifft der Landschaftsrahmenplan zu den einzelnen Teilbereichen folgende Aus-
sagen:  

Teilbereich I „Neuenbrok“ 

Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) des LRP kommen im Teilbereich Biotoptypen allge-
meiner bis geringer Bedeutung vor. Im Osten des Teilbereiches weisen Teilflächen wert-
volle Bereiche für Brut- und Rastvögel mit hoher Bedeutung auf.  
 
Der Teilbereich „Neuenbrok“ gehört laut Karte 2 (Landschaftsbild) dem Landschaftsbild-
typen „offene Grünlandmarsch – strukturarm“ (Marschenlandschaften) an. Dieser wird mit 
einer geringen Bedeutung bewertet. Als besondere Kulturlandschaftselemente sind histo-
rische Deichlinien im Teilbereich dargestellt. Der gesamte Teilbereich stellt aufgrund der 
Gehölzarmut einen Bereich mit sehr hoher Raumwahrnehmung dar.  
 
In Karte 3 (Boden) werden im Westen des Teilbereiches Böden mit besonderen Stand-
orteigenschaften dargestellt. Im Osten des Teilbereichs durchquert ein Bodendenkmal 
(wie z. B. Deiche, Landwehre, Moorwege, u. a.) das Gebiet. 
 
Im Westen des Teilbereichs „Neuenbrok“ wird ein Bereich mit beeinträchtigter/gefährdeter 
Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention aus entwässerten Nieder- und Hoch-
moorböden dargestellt (Karte 4 Wasser, Klima/Luft).  
 
Das Zielkonzept sieht gemäß Karte 5 im Teilbereich eine Sicherung und Verbesserung 
von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und hoher bis sehr 
hoher Bedeutung für Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild vor. 
 
In der Arbeitskarte zur Umsetzung des Zielkonzepts durch die Raumordnung wird im Wes-
ten des Teilbereichs ein Vorbehaltsgebiet für Torferhaltung und Moorentwicklung darge-
stellt. Der nördliche Teil und das Gebiet um den „Neuer Graben“ sind als Vorbehaltsge-
biete für Erholung dargestellt. Der östliche Teil soll ein Vorbehaltsgebiet für Grünlandbe-
wirtschaftung, -pflege und -entwicklung darstellen.  

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und VI „Wehrder“ 

Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) des LRP sind Teilflächen der Teilbereiche in rechts-
kräftigen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen als Flächen für Windparks aus-
gewiesen. Auf der Fläche des Teilbereichs „Wehrder“ sind bereits Windenergieanlagen 
installiert. Entlang des „Ipweger Moorkanals“ im Teilbereich „Bardenfleth“ wird eine Baum-
reihe dargestellt. Weiterhin wird der Teilbereich „Wehrder“ von einer Feld-/Wallhecke 
durchzogen.  
 
Das Landschaftsbild ist laut Karte 2 von geringer Bedeutung. Beide Teilbereiche gehören 
dem Landschaftsbildtyp der „offenen Grünlandmarschen mit erhöhtem Ackeranteil“ (Mar-
schenlandschaften) an, während der Teilbereich „Bardenfleth“ „mäßig strukturreich“ und 
der Teilbereich „Wehrder“ „strukturarm“ ist. Entlang der Fließgewässer „Ipweger Moorka-
nal“ und „Mooriemer Kanal“ verlaufen Baumreihen/Hecken. Die Teilbereiche werden von 
einer historischen Deichlinie durchquert.  
 
In Karte 3 (Boden) verläuft entlang des „Eckflether Tiefs“ ein Bodendenkmal (z. B. Deiche, 
Landwehre, Moorwege, u. a.) durch beide Teilbereiche.  
 
Der „Moorriemer Kanal“ sowie der „Ipweger Moorkanal“ sind als Fließgewässer nach 
WRRL ohne Zielerreichung 2015 dargestellt (Karte 4 Wasser, Klima/Luft). 
 
Das Zielkonzept sieht gemäß Karte 5 in den Teilbereichen überwiegend eine umweltver-
trägliche Nutzung vor. Im Norden im Bereich offener Grünland-Komplexe ist das 
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Zielkonzept die Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Be-
deutung für Arten und Biotope und hoher bis sehr hoher Bedeutung für Boden, Wasser, 
Klima/Luft und Landschaftsbild. Im Bereich der Fließgewässer ist das Ziel die vorrangige 
Entwicklung und Wiederherstellung, aufgrund geringer bis sehr geringer Bedeutung für 
alle Schutzgüter. 
 
In der Arbeitskarte zur Umsetzung des Zielkonzepts durch die Raumordnung ist lediglich 
der nördliche Teil des Teilbereichs als Vorranggebiet für Grünlandbewirtschaftung, -pflege 
und -entwicklung dargestellt. 

Teilbereich VII „Burwinkel“ 

Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) des LRP kommen in dem Teilbereich überwiegend 
Biotoptypen allgemeiner bis geringer Bedeutung vor.  
 
Das Landschaftsbild ist laut der Karte 2 von geringer Bedeutung. Der Teilbereich „Burwin-
kel“ gehört dem Landschaftsbildtyp „offene Grünlandmarsch mit erhöhtem Ackeranteil – 
strukturarm“ (Marschenlandschaften) an. 
 
Das Zielkonzept sieht gemäß Karte 5 im Teilbereich eine umweltverträgliche Nutzung, 
aufgrund aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter, vor. 

Teilbereich VIII „Huntorf“ 

Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) des LRP wird die Bedeutung der Biotoptypen mit 
allgemein bis gering bewertet. Weiterhin befindet sich der östliche Teil innerhalb eines 
potenziellen Hauptnahrungsgebietes für Weißstörche. Eine Teilfläche des Teilbereichs ist 
in rechtskräftigen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen als Fläche für Wind-
parks ausgewiesen. Auf dieser sind bereits Windenergieanlagen installiert. 
 
Das Landschaftsbild im Teilbereich „Huntorf“ ist gemäß Karte 2 von geringer Bedeutung. 
Der vorkommende Landschaftsbildtyp ist die „offene Grünlandmarsch – strukturarm“ (Mar-
schenlandschaften). 
 
Das Zielkonzept sieht gemäß Karte 5 im Teilbereich eine umweltverträgliche Nutzung, 
aufgrund aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter, vor.  

2.3 Landschaftsplan (LP) 

Der Landschaftsplan (LP) der Stadt Elsfleth liegt mit Stand 2006 vor. Da die im LP enthal-
tenen Daten z. T. als stark veraltet gelten, wird dieser nicht ausgewertet, zumal ein aktu-
eller Landschaftsrahmenplan vorliegt (s. o.), der zu den Teilbereichen und der Umgebung 
konkrete Aussagen trifft. 

2.4 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche/Schutzgebiete 

In den Teilbereichen „Neuenbrok“, „Bardenfleth“ „Wehrder“, „Burwinkel“ und „Huntorf“ so-
wie in deren näheren Umfeld (ca. 3.000 m) liegen nach Angaben des Umweltkartenser-
vers des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
(MU 2023) die im Folgenden aufgeführten Schutzgebiete und naturschutzfachlich wert-
vollen Bereiche. 

Teilbereich IV „Neuenbrok“ 

Gemäß dem Umweltkartenserver liegt der Teilbereich „Neuenbrok“ innerhalb eines wert-
vollen Bereichs für Gastvögel „Harrier Sand Süd“ (Kennnr.: 1.9.03) mit offenem Status. 
Überdies liegt der Teilbereich in wertvollen Bereichen für Brutvögel offenem Status 
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(Kennnr.: 2716.1/5 und 2617.1/8). Weiterhin werden für den Teilbereich bis zu einer Ent-
fernung von 3.000 m folgende Schutzgebiete angezeigt:  

Tab. 1: Schutzgebiete in dem Teilbereich IV „Neuenbrok“ sowie in einem 3.000 m Umkreis 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

Landschaftsschutzgebiet „Teichfleder-
mausgewässer bei Oberhammelwarden 
und Lienen“ (LSG BRA 30) 

ca. 2.300 m Nordöstlich des Teilbereiches 

FFH-Gebiet 187 „Teichfledermaus- 
Gewässer im Raum Bremerhaven/Bre-
men“ (DE-2517-331) 

ca. 2.300 m Nordöstlich des Teilbereiches 

Naturdenkmal „6 Linden“ (ND BRA 009) ca. 2.300 m Nordwestlich des Teilbereiches 

Naturdenkmal „Blutbuche“  
(ND BRA 026) 

ca. 2.900 m Südöstlich des Teilbereiches  

 

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und VI „Wehrder“ 

Gemäß dem Umweltkartenserver wird die Teilfläche von einem landesweit wertvollen Be-
reich für Gastvögel „Hunteniederung Nordost“ (1.9.05) und „Elsflether Sand“ offenem Sta-
tus (1.9.04) überlagert. Weiterhin befindet sich ein wertvoller Bereich für Brutvögel offe-
nem Status (2716.4/6, 2716.4/9, 2716.4/5 und 2716.4/2) innerhalb des Änderungsberei-
ches. Überdies werden folgende Schutzgebiete bis zu einer Entfernung von 3.000 m an-
gezeigt: 

Tab. 2: Schutzgebiete in den Teilbereichen V „Bardenfleth“ und VI „Wehrder“ sowie in ei-
nem 3.000 m Umkreis 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

FFH-Gebiet „Mittlere und Untere Hunte 
(mit Barneführer Holz und Schreens-
moor“ (DE-2716-331) 

ca. 650 m 

ca. 350 m  

Westlich der Teilbereiche 

Südlich der Teilbereiche 

Naturschutzgebiet „Tideweser“  

(NSG WE 315) 

ca. 2.150 Westlich der Teilbereiche 

Landschaftsschutzgebiet „Untere Hunte“ 
(LSG BRA 34) 

ca. 650 m 

ca. 350 m  

Westlich der Teilbereiche 

Südlich der Teilbereiche 

Naturdenkmal „Blutbuche“  
(ND BRA 026) 

ca. 2.750 m Nördlich der Teilbereiche 

Naturdenkmal „Eiche“ (ND BRA 24) ca. 920 m Westlich der Teilbereiche 

Teilbereich VII „Burwinkel“ 

Der Teilbereich „Burwinkel“ liegt gemäß Umweltkartenserver in einem lokal wertvollen Be-
reich für Brutvögel (2716.3/7). Innerhalb sowie im 3.000 m Umfeld befinden sich zudem 
folgende Schutzgebiete: 

Tab. 3: Schutzgebiete im Teilbereich VII „Burwinkel“ sowie in einem 3.000 m Umkreis 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

FFH-Gebiet „Mittlere und Untere Hunte 
(mit Barneführer Holz und Schreens-
moor)“ (DE-2716-331) 

ca. 1.500 m Südöstlich des Teilbereiches 

Landschaftsschutzgebiet „Untere Hunte“ 
(LSG BRA 34) 

ca. 1.500 m Südöstlich des Teilbereiches 

Naturdenkmal „Eiche“ (ND BRA 24) ca. 1.000 m Nordwestlich des Teilbereiches 
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Teilbereich VIII „Huntorf“ 

Der Teilbereich „Huntorf“ liegt gemäß Umweltkartenserver in einem landesweit wertvollen 
Bereich für Gastvögel „Hunteniederung Nordost“ (1.9.05). Weiterhin liegt der Teilbereich 
in einem wertvollen Bereich für Brutvögel offenem Status (2816.1/11). Innerhalb sowie im 
3.000 m Umfeld befinden sich zudem folgende Schutzgebiete:  

Tab. 4: Schutzgebiete im Teilbereich VIII „Huntorf“ sowie in einem 3.000 m Umkreis 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

EU-Vogelschutzgebiet V11 „Huntenie-
derung“ (DE-2816-401) 

ca. 1.000 m Südwestlich des Teilbereiches 

FFH-Gebiet „Mittlere und Untere Hunte 
(mit Barneführer Holz und Schreens-
moor)“ (DE-2716-331) 

ca. 70 m Südlich des Teilbereiches 

Landschaftsschutzgebiet „Untere Hunte“ 
(LSG BRA 34) 

ca. 70 m Südlich des Teilbereiches 

 

2.5 Artenschutzrechtliche Belange 

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsys-
tem für bestimmte Tier- und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder 
B der Europäischen Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. der EG-Verordnung 
Nr. 318/2008 in der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 
338/97 - aufgeführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle 
europäischen Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der 
Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV). Danach ist es verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
und 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

Zwar ist die planende Stadt nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit der Bauleit-
planung in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt beziehungs-
weise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz bereits 
auf dieser Ebene angemessen zu berücksichtigen, da eine Bauleitplanung, die wegen 
dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenstehende Ver-
bote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, 
vollzugsunfähig ist. Im Rahmen der konkreten nachfolgenden verbindlichen Bauleitpla-
nungen bzw. der Genehmigungsplanungen müssen die Belange des Artenschutzes wei-
ter und im Detail berücksichtigt werden. In Kap. 3.13 erfolgt eine grobe Betrachtung der 
artenschutzrechtlichen Belange. 
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3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorlie-
genden Planvorhabens erfolgt bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufgeführten 
Schutzgüter. Da auf dieser Planungsebene für alle Teilbereiche keine Bestandsaufnah-
men zur Verfügung stehen, wird auf vorhandene Informationen insbesondere aus der 
Landschaftsplanung, der Landschaftsrahmenplanung sowie Informationen der Fachbe-
hörden, z. B. der interaktive Umweltkartendienst2 des Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) und der NIBIS®-Kartenserver3 des Lan-
desamtes für Bergbau Energie und Geologie (LBEG) für die Darstellung des gegenwärti-
gen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale der Teilbereiche 
im unbeplanten Zustand zurückgegriffen. Diese bilden die Basis für die Beurteilung der 
umweltrelevanten Wirkungen der Flächennutzungsplanänderung. Hierbei werden die ne-
gativen sowie positiven Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter 
dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit so weit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt 
eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der 
Planung („Nullvariante“). 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:  

- sehr erheblich, 

- erheblich, 

- weniger erheblich, 

- nicht erheblich.  
 
Hierbei werden Eingriffe als kompensationspflichtig bewertet, die entweder „sehr erheb-
lich“ oder „erheblich“ sind. Die genauen Umfänge des Kompensationsbedarfes sind auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsebene zu ermitteln und 
bereit zu stellen. Im Rahmen der vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung werden le-
diglich die zu erwartenden Umweltauswirkungen dargestellt. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die durch die Darstellung der Flächennutzungsplanänderung 
verursachten möglichen Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. Eine detail-
lierte abschließende Darlegung der Umweltauswirkungen inklusive der Eingriffsbilanzie-
rung kann erst im Rahmen nachfolgender verbindlicher Bauleitplanungen, d. h. von Be-
bauungsplänen bzw. der Genehmigungsplanung erfolgen, da dort konkrete Festsetzun-
gen bzw. Beantragungen zu Anzahlen, Höhe und Rotordurchmesser der Windenergiean-
lagen sowie zu den zu versiegelnden Flächen durch Infrastruktureinrichtungen und Zuwe-
gungen erfolgen. 
 
Durch das Planvorhaben entstehen Beeinträchtigungen auf die zu untersuchenden 
Schutzgüter. Auslöser dieser Beeinträchtigungen sind vorhabenbedingte Wirkfaktoren. In 
den Tab. 5 bis Tab. 7 werden die wichtigsten Wirkfaktoren zusammengestellt, die Beein-
trächtigungen auf die verschiedenen Schutzgüter verursachen können. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Die baubedingten Auswirkungen umfassen die Faktoren, die während der Realisierung 
der Planung auf die Umwelt wirken. Es handelt sich allerdings vorwiegend um zeitlich 
befristete Beeinträchtigungen, die mit der Beendigung der Bauaktivitäten enden, aber 
auch nachwirken können. 

 

     
2 www.umweltkarten-niedersachsen.de. 
3Der NIBIS®-Kartenserver ist das öffentliche Portal für die Geodaten des Niedersächsischen Bo-

deninformationssystem NIBIS®. 
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Tab. 5: Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Baustelleneinrichtung, Herstellung von 
Zuwegungen, Kranstellflächen und Vor-
montage-/ Lagerplätzen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebens-
räume für Tiere werden durch Maschineneinsatz 
und Übererdung (ggf. temporär) in Anspruch ge-
nommen 

Stoffliche Einträge 
Schadstoffeinträge durch Baumateria-
lien und Baumaschinen 

Stoffeinträge stellen eine potenzielle Gefährdung 
der Lebensraumqualität für Pflanzen, Tiere, Boden 
und Wasser dar. 

Lärmimmissionen, visuelle Effekte (tem-
poräre Lärmbelastung durch Baustellen-
betrieb) 

Das Schutzgut Mensch kann durch Lärm im 
Baustellenbereich betroffen sein. Für die Fauna 
können die Aktivitäten ebenfalls zu einer zeitweili-
gen (temporären) Beunruhigung führen. 

Wasserhaltung in der Baugrube Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser und Bo-
den sind möglich. 

 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Anlagebedingte Wirkfaktoren werden in diesem Fall durch die Projektumsetzung an sich 
verursacht. Es handelt sich um dauerhafte Auswirkungen. 

Tab. 6: Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Versiegelung bisher unversiegelter Flä-
chen durch die notwendigen An-lagen- 
und Erschließungsflächen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebens-
räume für Tiere werden in Anspruch genommen. 
Die Schutzgüter Boden und Wasser können Verän-
derungen durch eine geänderte Grundwasserneu-
bildung und Veränderungen der Oberflächenstruk-
tur erfahren. In diesem Zusammenhang ist auch 
das Schutzgut Klima und Luft sowie das Land-
schaftsbild in Bezug auf Veränderungen zu be-
trachten. 

Stoffliche Einträge ins Grundwasser 
durch Durchstoßen von undurchlässigen 
bzw. wenig durchlässigen Bodenschich-
ten durch den Fundamentbau und die 
Pfahlgründung sowie durch Kontakt der 
Pfahlgründung mit dem Grundwasser 

Eintrag von Schadstoffen aus Baumaterialien der 
Pfahlgründung (Zement), Eintrag von Nitraten und 
anderen Stoffen aus der Landwirtschaft ins Grund-
wasser durch vertikale Wasserströme entlang der 
Pfähle der Pfahlgründung.  

Errichtung von vertikalen Hindernissen Vertikale Bauten können eine Scheuchwirkung auf 
die Fauna verursachen. Das Schutzgut Land-
schaftsbild wird wahrnehmbar verändert. Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch - Erholung sind 
möglich. 

Zerschneidungseffekte durch die Wind-
energieanlagen (Barrierewirkungen und 
Flächenzerschneidungen) 

Infolge von Zerschneidungen werden Räume ver-
engt, was einen Funktionsverlust des Lebensrau-
mes für Pflanzen und Tiere bedeuten kann. Durch 
die Wind-energieanlagen können großflächigere 
Barrieren für die Ausbreitung bzw. Wanderung von 
Pflanzen- und Tier-arten entstehen. 

 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Belastungen und Beeinträchtigungen, die durch die Windenergienutzung hervorgerufen 
werden, werden als betriebsbedingte Auswirkungen zusammengefasst. Die von der Wind-
energienutzung ausgehenden Wirkungen sind grundsätzlich als langfristig für die Dauer 
des Betriebs einzustufen. 
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Tab. 7: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Schallemissionen Auf den Menschen wirken Lärmimmissionen, so 
dass der Schutzanspruch der jeweiligen Nutzung 
geprüft werden muss. Für die Fauna können Lärm-
immissionen zu einer Beunruhigung bzw. zur Mei-
dung von Gebieten führen.  

Schattenwurf  Auf das Schutzgut Mensch kann es zu Auswirkun-
gen durch Schattenschlag kommen. Es können Be-
einträchtigungen der Fauna durch Beunruhigungen 
entstehen, auf die störempfindlichen Arten mit Mei-
dung, Flucht oder Abwanderung reagieren können.  

Vibration Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Boden 
und Tiere sind möglich. 

Vertreibungswirkungen durch betriebene 
Windenergieanlagen (Bewegung der 
Rotorblätter) 

Direkte Beeinträchtigungen von Lebensraumfunkti-
onen für die Fauna durch Vertreibungswirkungen. 
Lebensräume werden zerstört oder zerschnitten. 
Dies ist besonders relevant für die Artengruppen 
Vögel und Fledermäuse. Optische Effekte wirken 
auch auf das Schutzgut Mensch und das Land-
schaftsbild. 

Tötung durch Kollision oder Barotrauma 
(Luftdruckveränderungen) an betriebe-
nen Windenergieanlagen (Bewegung 
der Rotorblätter) 

Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko durch Wind-
energieanlagen besteht für die Artengruppen Vögel, 
Fledermäuse und (Flug)Insekten. 

 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die oben aufgeführten Wirkfaktoren mit ihrer Rele-
vanz in Bezug auf die verschiedenen Schutzgüter erläutert und die möglichen Beeinträch-
tigungen dargestellt. Eine abschließende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltaus-
wirkungen erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungs-
planung. 

3.1 Schutzgut Mensch 

Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammen-
hang mit der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
sind gesundheitliche Aspekte sowie solche, die im Zusammenhang mit Erholung stehen, 
von Bedeutung. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind daher Auswirkungen 
durch Lärm, Gerüche und andere Immissionen sowie die Aspekte Erholungsfunktion und 
Wohnqualität zu untersuchen. Der Aspekt der Erholung steht wiederum in engem Zusam-
menhang mit dem Schutzgut Landschaft.  
 
Auf Ebene dieser 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie in der Stadt 
Elsfleth“ werden weder die Anlagenstandorte noch die genaue Anzahl der Anlagen oder 
der Anlagentyp festgelegt. Die Stadt Elsfleth hat die Belange des Immissionsschutzes be-
reits insofern berücksichtigt, als dass Mindestabstände von 600 m (rotor-out) zu Außen-
bereichswohnnutzungen sowie 800 m (rotor-out) zu Wohnbauflächen und zu gemischten 
Bauflächen sowie 1.000 m zu der in Teilen unter Denkmalschutzstehenden Siedlung 
Moorriem eingehalten werden. Bei diesen Abständen handelt es sich um harte und weiche 
Tabuzonen, die auf Basis des vorbeugenden Immissionsschutzes und des nachbarschüt-
zenden Rücksichtnahmegebotes (optisch Bedrängende Wirkung) getroffen wurden, so 
dass in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass außerhalb dieser Tabuzonen 
eine Vereinbarkeit von Wohnnutzungen einerseits und Windenergieanlagen andererseits 
hergestellt werden kann. 
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3.1.1 Immissionen (Schall, Schatten, Vibration) 

Bezüglich Immissionen, die von den geplanten Windenergieanlagen (WEA) verursacht 
werden, sind Auswirkungen durch Lärm- und Schattenwurf sowie Vibrationen beim Be-
trieb zu erwarten. 
 
Geräuschimmissionen können vor allem durch den Baustellenverkehr und den Betrieb der 
Windenergieanlagen entstehen. Zum Schutz des Menschen vor schädlichen Einwirkun-
gen durch Schall (Immissionsschutz) sind Lärmgrenzwerte einzuhalten. Die Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) gibt entsprechende Grenzwerte an, die nicht 
überschritten werden sollten und deren Einhaltung vorhabenbezogen durch geeignete 
Messungen und Prognosen zu ermitteln und zu überprüfen ist. 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungspla-
nung sind daher konkrete vorhabenbezogene Schallgutachten zu erstellen, welche so-
wohl die konkreten Anlagenstandorte als auch die Emissionen des jeweiligen festgesetz-
ten bzw. beantragten Anlagentyps berücksichtigen. Dabei wird der jeweilige Immissions-
richtwert (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) für die zu be-
trachtenden Immissionspunkte der Umgebung zu Grunde gelegt. 

Tab. 8: Immissionsrichtwerte für verschiedene Siedlungstypen nach TA Lärm 

Siedlungstyp 
Immissionsrichtwerte 

Tags Nachts 

Industriegebiet 70 dB(A) 70 dB(A) 

Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A) 

Dorfgebiet, Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 

Reines Wohngebiet 50 dB(A) 35 dB(A) 

Industriegebiet 70 dB(A) 70 dB(A) 

 
Die maßgeblichen Immissionsorte, welche u. a. zu berücksichtigen sind und die einen 
entsprechenden Schutzanspruch genießen, sind die nächstgelegenen Wohngebäude für 
die, entsprechend ihrer vornehmlichen Lage im Außenbereich, der Richtwert der TA Lärm 
für Dorf- oder Mischgebiete zugrunde gelegt wird (Richtwert Tag/Nacht in dB(A) 60/45).  
 
Anhand rechnerischer Beurteilungsverfahren wird die Schallimmissionsbelastung an den 
relevanten Immissionsorten geprüft. Sofern die Immissionsrichtwerte unter Berücksichti-
gung von Vorbelastungen eingehalten werden, können die geplanten Windenergieanla-
gen unter Volllast laufen. Sollten Immissionsrichtwerte nicht sicher eingehalten werden 
können, so sind die Anlagen gedrosselt zu betreiben. 
 
Da die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Richtwerte durch die TA Lärm Grundlage 
für eine Genehmigungsfähigkeit zum Betrieb von Windenergieanlagen ist, ist bei Umset-
zung des Vorhabens von keinen erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Mensch durch Schall auszugehen. 
 
Infraschall 

Als Infraschall wird der Bereich des Lärmspektrums unterhalb einer Frequenz von 20 Hz 
definiert. Infraschall ist ein in der Natur allgegenwärtiges Phänomen für das es verschie-
dene natürliche und künstliche Quellen wie z. B. Wind, Gewitter, Meeresbrandung, Stra-
ßenverkehr, Pumpen, Kompressoren etc. gibt. Bei sehr hohen Schallleistungspegeln kann 
Infraschall vom Menschen wahrgenommen werden und auch gesundheitsschädliche Wir-
kung entfalten. Die von WEA erzeugten messbaren Schalldruckpegel liegen bereits ab 
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ca. 250 m Abstand zur WEA deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle für Infra-
schall, wie im Rahmen mehrerer Messungen und Studien verschiedener Bundesländer 
an unterschiedlichen WEA hinsichtlich des von ihnen ausgehenden Infraschalls ergeben 
haben. In dem Zusammenhang wird auch auf die Veröffentlichung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz „Fragen und Antworten zum Windener-
gieerlass“ vom 14.12.2015 zu Ziffer 3 („Gehen Gesundheitsgefährdungen von Infraschal-
lemissionen der Anlagen aus?“) verwiesen, wo es am Ende heißt: „Unterhalb der Hör-
schwelle des Menschen konnten bisher keine Wirkungen des Infraschalls auf den Men-
schen belegt werden.“ Im täglichen Umfeld des Menschen ist eine Vielzahl von natürlichen 
oder künstlichen Quellen für Infraschall verantwortlich, deren Schallpegel teilweise sogar 
deutlich höher sein können als die von WEA erzeugten Schallpegel. In der üblichen Ent-
fernung von 500 m und mehr zwischen WEA und Immissionsorten (Wohnhäusern) er-
zeugt eine WEA „lediglich einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren Infraschalls“ 
(vgl. Bayerischer VGH, Beschluss vom 08.06.2015 - 22 CD 15.868 -, zitiert nach juris.) 
 
Da die über die Standortpotenzialstudie ermittelten Potenzialflächen, welche über die hier 
vorliegende 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie in der Stadt Elsfleth“ 
bauleitplanerisch vorbereitet werden, über den Abwägungsprozess der Stadt Elsfleth ei-
nen Abstand von min. 600 m (rotor-out) von den nächsten Wohnbebauungen einhalten, 
kann davon ausgegangen werden, dass der Infraschall keinen relevanten Einfluss hat. 
Daher ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch durch 
Infraschall auszugehen. 
 
Schattenwurfgutachten 

Je nach Anzahl der Rotoren und Rotordrehzahl, Bewölkungsgrad und Sonnenstand erge-
ben sich im Schattenbereich der Windenergieanlage stark wechselnde Lichtverhältnisse 
durch den Schattenwurf des sich betriebsbedingt periodisch drehenden Rotors. Da das 
menschliche Auge auf den Wechsel der Helligkeit reagiert, kann der sich bewegende 
Schatten zu Belastungen führen, wenn Menschen ihm länger ausgesetzt sind.  
 
Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI 2019) hat „Hinweise zur Ermittlung und 
Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen“ (WKA-Schattenwurfhin-
weise) verabschiedet. Demnach sind die an einem Immissionsort tatsächlich auftretenden 
bzw. wahrnehmbaren Immissionen, die nur bei bestimmten Wetterbedingungen auftreten 
können von Relevanz. Eine Einwirkung durch zu erwartenden periodischen Schattenwurf 
wird als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn die astronomisch maximal mögli-
che Beschattungsdauer am jeweiligen Immissionsort in einer Bezugshöhe von 2 m über 
Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht mehr 
als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt. Bei der Beurteilung des Belästigungsgrades 
wurde eine durchschnittlich empfindliche Person als Maßstab zugrunde gelegt.  
 
Die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (worst case) ist dabei die Zeit, 
bei der die Sonne theoretisch während der gesamten Zeit zwischen Sonnenauf- und Son-
nenuntergang durchgehend bei wolkenlosem Himmel scheint, die Rotorfläche senkrecht 
zur Sonneneinstrahlung steht und die Windenergieanlage in Betrieb ist.  
 
Da der Wert von 30 Stunden pro Kalenderjahr auf Grundlage der astronomisch möglichen 
Beschattung entwickelt wurde, wird für Abschaltautomatiken ein entsprechender Wert für 
die tatsächliche, reale Schattendauer, die meteorologische Beschattungsdauer festge-
legt. Die meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer ist die Zeit, für die der 
Schattenwurf unter Berücksichtigung der üblichen Witterungsverhältnisse berechnet wird. 
Diese liegt bei 8 Stunden pro Jahr. Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen ist 
sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert nicht überschritten wird. Grundsätzlich ist 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung ein ent-
sprechendes Gutachten vorzulegen (Schattenwurf-Analyse). 
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Im Rahmen eines solchen Gutachtens wird auf Basis der Windenergieanlagenstandorte 
und -höhen ein maximaler Einwirkbereich des Schattenwurfes auf die Immissionspunkte 
ermittelt. Sofern eine Überschreitung des Jahresrichtwertes von 30 Stunden und/oder der 
Tagesrichtwert von 30 Minuten der astronomisch möglicher Beschattungsdauer an Immis-
sionspunkt möglich ist, ist zur Minimierung der Beeinträchtigungen durch Rotorschatten-
wurf durch technische Maßnahmen und mittels Strahlungs- oder Beleuchtungsstärke-
sensoren, die die konkrete meteorologische Beschattungssituation erfassen, das Be-
triebsführungssystem der Windenergieanlagen so anzupassen, dass die Richtwerte ein-
gehalten werden (Abschaltautomatik). 
 
Angesichts der zu erwartenden Beschattungszeiten unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Sonnenscheindauer und der Windrichtungsverteilung reduzieren sich die tatsächli-
chen Beschattungszeiten jedoch deutlich.  
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltautomatik) ist von keinen 
erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch Schattenwurf auszuge-
hen. 
 
Vibration 

Durch die Kreisbewegung der Rotoren entstehen Schwingungen, die an den Turm weiter-
geleitet werden. Dadurch können am Turm Torsions- und Pendelbewegungen entstehen, 
die auf das Fundament übergehen und letztlich in den Boden übertragen werden. Da die 
Dimensionierung des Fundamentes auf die Größe der Anlage und den Anlagentyp sowie 
die vorliegende Bodenbeschaffenheit abgestimmt wird, sind bei ordnungsgemäßer Aus-
führung spürbare Bodenbewegungen nicht zu erwarten.  
 
Es ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch auszugehen. 

3.1.2 Erholung 

Bestehende Erholungseinrichtungen sind durch das geplante Vorhaben nicht betroffen.  
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Wesermarsch (2019) werden 
im Teilbereich „Neuenbrok“ Vorbehaltsgebiete landschaftsbezogener Erholung darge-
stellt. 
 
Die Umgebung der Teilbereiche „Bardenfleth“ und „Wehrder“ sowie „Huntorf“ sind u. a. 
durch die vorhandenen Windenergieanlagen in den bauleitplanerisch gesicherten Wind-
parks bereits in ihrer Erholungsfunktion gestört.  
 
Die Erholungseignung einer Landschaft wird darüber hinaus entscheidend durch das 
Landschaftsbild geprägt. Insofern gelten die in Kapitel 3.9 getroffenen Aussagen zum 
Schutzgut Landschaft auch auf die naturbezogene Erholung des Menschen. 
 
Insgesamt werden für das Schutzgut Mensch jedoch durch das Vorhaben weniger erheb-
liche negative Umweltauswirkungen in Bezug auf die Erholung vorbereitet, da die Teilbe-
reiche eine durchschnittliche Erholungsnutzung aufgrund der anthropogenen Vorprägung 
bieten. 

3.2 Schutzgut Pflanzen 

Als wichtige Bestandteile des Ökosystems auf der Erde sind die Tiere und Pflanzen an-
zusehen. Sie tragen zum Funktionieren des Naturhaushaltes, zur Erhaltung der Luft- und 
Wasserqualität und zur Schönheit des Landschaftsbildes bei. Daneben sind sie Nahrungs-
grundlage für Menschen. Durch den Verlust an biologischer Vielfalt bei Tier- und Pflan-
zengruppen werden Funktionen des Ökosystems nachhaltig beeinträchtigt. 
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Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt,  

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Viel-
falt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Popula-
tionen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und 
Arten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografi-
schen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen blei-
ben. 

Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, sind im Rahmen 
der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. Genehmigungsplanung in den Teil-
bereichen die Biotoptypen gemäß DRACHENFELS (2021) zu kartieren und die Ergebnisse 
einer umfassenden Bewertung zugrunde zu legen. Zusätzlich müssen die Pflanzenarten 
der Roten Liste (GARVE 2004) und die nach § 7 Abs. 2 BNatSchG bzw. gemäß der Bun-
desartenschutzverordnung (BArtSchV) besonders geschützten Pflanzenarten erfasst wer-
den. 
 
Die Kartierung der Biotoptypen ist das am häufigsten angewendete Verfahren zur Beur-
teilung des ökologischen Wertes eines Erhebungsgebietes. Durch das Vorhandensein be-
stimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Vernetzung untereinander sowie mit anderen 
Biotopen werden Informationen über schutzwürdige und schutzbedürftige Bereiche ge-
wonnen. Eine hohe Aussagekraft in Bezug auf den naturschutzfachlichen Wert eines Ge-
bietes besitzen darüber hinaus Vorkommen von gefährdeten und besonders geschützten 
Pflanzenarten.  
 
Da im Rahmen der vorliegenden 10. Änderung des Flächennutzungsplanes keine Erfas-
sung der Biotoptypen erfolgte, findet lediglich eine grobe Betrachtung anhand von Luftbil-
dern statt. 
 
Der Teilbereich IV „Neuenbrok“ befindet sich im Westen der Stadt Elsfleth und südlich des 
„Käseburger Sieltief“. Die Flächen werden vorwiegend als Grünländer oder Ackerflächen 
genutzt. Gehölze in Form von Einzelsträuchern und/oder -bäumen sowie Feldhecken 
kommen vereinzelt nur entlang der Flurgrenzen und der Gräben 3. Ordnung vor. Der 
„Neue Graben“ sowie der „Rhedesgraben“ durchqueren den Teilbereich. 
 
Im Westen des Stadtgebietes liegen südlich des „Bardenflether Tief“ die Teilbereiche V 
„Bardenfleth“ und VI „Wehrder“. Der bestehende Windpark wird im bestehenden Flächen-
nutzungsplan als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Windenergie“ dargestellt. 
Das „Eckflether Tief“, der „Ipweger Moorkanal“ sowie der „Moorriemer Kanal“ als Gewäs-
ser 2. Ordnung queren die o. g. Teilbereiche. Die Flächen werden als Grünländer oder 
Ackerflächen genutzt. Entlang der Wege und Gewässer kommen Gehölze (u. a. Einzel-
sträucher und -bäume, Feldhecken) verschiedener Ausprägungen vor. 
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Der Teilbereich VII „Burwinkel“ befindet sich östlich der Ortsteile Burwinkel und Dalsper 
sowie südwestlich der Stadt Elsfleth. Hier findet eine Grünland- und Ackernutzung statt. 
Die Flurstücksgrenzen werden vornehmlich von Gräben 3. Ordnung begleitet. 
 
Der überwiegend als Grünland genutzte Teilbereich VIII „Huntorf“ befindet sich zwischen 
dem Ortsteil Huntorf und der Hunte und wird vom „Butteldorfer Deichkämpetief West“ 
durchquert. Die Flurstückgrenzen werden von Gräben 3. Ordnung begleitet. 
 
Für die Vorkommen sind im Rahmen nachfolgender konkretisierender Planungen Vermei-
dungsmaßnahmen vorzusehen, die eine Beschädigung/Zerstörung der schutzwürdigen 
Arten verhindern. 
 
Bewertung der Umweltauswirkungen  

Die im Plangebiet auftretenden flächigen landwirtschaftlich geprägten Biotopstrukturen 
wie die ackerbaulichen Bereiche sowie die Grünländer weisen eine allgemeine bis geringe 
Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen auf.  
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungspla-
nung ist das üblicherweise in der Stadt Elsfleth verwendete Bilanzierungsmodell des Nie-
dersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) für die Einstufung der im Plangebiet vorkom-
mende Biotopstrukturen heranzuziehen.  
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwert werden zunächst Wert-
faktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche multi-
pliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der Flä-
chengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald, geschütztes Biotop 

4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 

3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 

2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 

1 = sehr geringe Bedeutung Acker 

0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
Durch die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie im Stadtgebiet Els-
fleth“ wird es im Plangebiet möglich sein, Windenergieanlagen mitsamt deren notwendi-
gen Zuwegungen sowie Betriebsflächen zu errichten. Die dadurch bedingten Versiege-
lungsmöglichkeiten sind in der Gesamtheit als erhebliche Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen anzusehen.  

3.3 Schutzgut Tiere 

Bei der Umsetzung von Vorhaben für die Errichtung von Windenergieanlagen sind die 
Artengruppen Vögel und Fledermäuse primär betroffen. Neben Flächeninanspruchnah-
men mit der direkten Inanspruchnahme oder Veränderungen von Lebensräumen sind 
auch gerade Auswirkungen durch Lärm, die Bauwerke als solches sowie die rotierenden 
Flügel im Betriebszustand dazu geeignet, erheblich negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere zu verursachen. 
 
Um die Belange der Fauna bei der Planung berücksichtigen zu können, finden im Zeit-
raum von Ende Februar 2023 bis Ende April 2024 faunistische Untersuchungen der Brut- 
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und Rastvögel sowie Fledermäuse für den Teilbereich „Niederhörne“ statt. Die faunisti-
schen Untersuchungen für die verbleibenden Teilbereiche liegen derzeit ebenfalls noch 
nicht vor, sodass die Ergebnisse der Untersuchungen erst zum Entwurf der vorliegenden 
Planung in den Umweltbericht eingepflegt werden können. 
 
Eine konkrete Ermittlung der tatsächlichen Umweltauswirkungen erfolgt auf Ebene der 
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung, da erst 
dort Anlagenstandorte sowie -typen bekannt sind. 

3.3.1 Auswirkungen auf Brut- und Gastvögel 

Kollisionen 

Für die überwiegende Zahl von Vogelarten stellen Kollisionen mit WEA insbesondere im 
Vergleich mit anderen Ursachen des Vogelschlags (Straßenverkehr, Hochspannungsfrei-
leitungen) wahrscheinlich ein relativ geringes Problem dar. Andererseits dürfte die Zahl 
an gefundenen Kleinvögeln mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Anzahl tatsächlicher 
Vogelschlagopfer entsprechen, da Kleinvögel in Windparks mit unterschiedlich hohen Ve-
getationsstrukturen leicht übersehen werden können (vgl. WINKELMANN 1990). Grundsätz-
lich wird nur ein Bruchteil der Schlagopfer an Windenergieanlagen aufgefunden, da auf-
grund von verschiedenen Parametern die Findewahrscheinlichkeit gering ist (wenige sys-
tematische Untersuchungen, Schwierigkeit des Auffindens in höherer Vegetation, Abtrag 
der Opfer durch Prädatoren (wie Fuchs etc.).  
 
Die zentrale Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte zeigt Vogelverluste an WEA in 
Deutschland (DÜRR 2022). Da diese Datensammlung überwiegend auf Zufallsfunden be-
ruht, sind in ihr nur Bruchteile der verunglückten Vögel und Fledermäuse enthalten. Den-
noch kann sie ein Bild der hinsichtlich Kollisionen besonders betroffenen Arten zeichnen, 
sie lässt jedoch keine Hochrechnungen der Gesamtverluste zu, bestenfalls vorsichtige 
Mindestwerte. 
 
Die Kollisionsraten, die im Rahmen von vorhandenen Untersuchungen ermittelt wurden, 
zeigen eine enorme Streuung zwischen den Windparks. In einigen Parks gab es keine 
oder fast keine Kollisionen, in anderen traten Kollisionen mit einer Häufigkeit von mehr als 
60 pro Jahr und Turbine auf (HÖTKER 2006), wobei der Mittelwert bei 6,9 Opfern pro WEA 
und Jahr und der Median bei 1,8 lag. Es wurde nachgewiesen, dass das Risiko von Kolli-
sionen in den Zugzeiten und bei schlechten Wetterbedingungen (Nebel, Wind) generell 
erhöht ist. 
 
Insgesamt scheinen Kollisionen unter den Gastvögeln eher bei den rastenden Vögeln als 
auf dem Zug zu geschehen (BIOCONSULT & ARSU 2010). Kollisionen von Vögeln mit WEA 
lassen sich nicht gänzlich verhindern und potentiell können Individuen aller festgestellten 
Arten von den WEA geschlagen werden. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob es sich 
um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko handelt und ob dieses durch die Planung verrin-
gert bzw. ausreichend minimiert werden kann. Die Kollisionsgefahr (und auch die Störung) 
von Vögeln werden vorrangig durch die Wahl des Standortes beeinflusst. Eine Planung 
von Windenergieanlagen zieht jedoch selbst in avifaunistisch wertvollen Gebieten nicht 
zwangsläufig erhebliche Beeinträchtigungen nach sich, da neben der Bedeutung - oder 
sogar noch vor dieser - vor allem die unterschiedlichen Empfindlichkeiten der Arten be-
rücksichtigt werden müssen (SINNING 2002).  
 
Störungen und Verdrängung von Vögeln durch WEA 

Bei der Errichtung von Windenergieanlagen werden neben dem Vogelschlagrisiko auch 
Probleme infolge von indirekten Beeinträchtigungen durch Vertreibungswirkungen und 
damit verbundenen Lebensraumverlust gesehen. Im Vordergrund steht dabei die Eigen-
schaft von Windkraftanlagen, die Offenheit der Landschaft zu unterbrechen. Hinzu kommt 
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evtl. der Effekt, dass kleinere Vögel den Schattenwurf der Rotoren mit dem eines Greifvo-
gels verwechseln und dadurch aufgescheucht werden. Dies führt nach Auffassung der 
Autoren verschiedener Untersuchungen dazu, dass insbesondere Wiesenbrüter und ras-
tende/durchziehende Wasser- und Watvögel größere Abstände zu den Anlagen einhalten, 
wodurch für bestimmte Vogelarten der Wert bestimmter Flächen als Brut- und/oder Rast-
habitat völlig ausfällt bzw. eingeschränkt wird. 
 
1. Störungen von Brutvögeln 

Die Arten weisen eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen 
auf. Je größer die Empfindlichkeit der Art, desto größer ist der potenzielle Beeinträchti-
gungsradius um die Windenergieanlagen und desto weitgehender ist die Wirkung auf die 
Brutpaare innerhalb dieses Radius (INSTITUT FÜR VOGELFORSCHUNG & ARSU GMBH 
2000). HÖTKER et al. (2004) und HÖTKER (2006) haben bestehende Untersuchungen zu 
Störwirkungen durch Windenergieanlagen artbezogen ausgewertet. Bei den Abständen, 
die von den Vogelarten zur Brutzeit zu Windenergieanlagen eingehalten wurden, gibt es 
deutliche Unterschiede. So liegt der Mittelwert der ermittelten Abstände z. B. beim Fitis 
und Zilpzalp bei 42 m und bei der Uferschnepfe bei 369 m. In jüngerer Zeit zeigen einige 
Untersuchungen, dass sich Brutvögel in gewisser Weise wohl an die WEA gewöhnen kön-
nen und z. T. geringere Abstände einhalten (u. a. MÖCKEL & WIESNER 2007, ARSU GMBH 
2008, STEINBORN et al. 2011). 
 
Im Allgemeinen sind Singvogelarten als wenig empfindlich gegenüber Windenergieanla-
gen in Bezug auf Verdrängungswirkungen einzustufen (vgl. u. a. REICHENBACH et al. 2004, 
MÖCKEL & WIESNER 2008). 
 
Für viele Brutvogelarten wirken höhere Windenergieanlagen weniger abschreckend als 
kleine. „21 von 29 untersuchten Arten zeigten die Tendenz, sich näher an größeren als an 
kleineren Anlagen anzusiedeln. Dies galt auch für die sonst eher als empfindlich einge-
stuften Watvogelarten Uferschnepfe, Großer Brachvogel und Rotschenkel“ (HÖTKER 
2006). Diese Ergebnisse waren statistisch allerdings nicht signifikant.  
 
Ob eine Störung der Brutvögel durch die Windenergieanlagen ausgelöst wird sowie der 
konkrete ggf. erforderliche Kompensationsbedarf kann erst im Rahmen der nachfolgen-
den Bauleitplanung festgelegt werden, wenn die Anlagenstandorte und -typen bekannt. 
 
2. Störungen von Gastvögeln 

Aus der Literaturstudie (HÖTKER 2006) geht hervor, dass negative Auswirkungen von 
WEA vor allem außerhalb der Brutzeit dominieren. In Bezug auf die im Mittel eingehalte-
nen Abstände zu Windenergieanlagen hielten v. a. Vogelarten der offenen Landschaft, 
also Gänse, Enten und Watvögel, im Allgemeinen mehrere Hundert Meter Abstand ein. 
Dies bedeutet, dass unter Umständen traditionelle Rast- und Nahrungsplätze von Gast-
vögeln durch die Errichtung von Windkraftanlagen verloren gehen können. Graureiher, 
Greifvögel, Austernfischer, Möwen, Stare und Krähen konnten dagegen oft dicht an WEA 
oder sogar innerhalb von Windparks beobachtet werden. Dies führte zum Teil zu höheren 
Kollisionsraten (HÖTKER 2006).  
 
Es darf bei der Betrachtung der Minimalabstände nicht vernachlässigt werden, dass bei 
der kleinräumigen Verteilung von Vögeln auch die Habitatpräferenzen der einzelnen Arten 
eine Rolle spielen. Dies bedeutet z. B., dass Vögel bei Vorliegen von attraktiven Nah-
rungsflächen unter Umständen sich mehr an Windenergieanlagen annähern, als sie dies 
unter „normalen“ Umständen täten. 
 
Ob eine Störung der Gastvögel durch die Windenergieanlagen ausgelöst wird sowie der 
konkrete ggf. erforderliche Kompensationsbedarf kann erst im Rahmen der nachfolgen-
den Bauleitplanung festgelegt werden, wenn die Anlagenstandorte und -typen bekannt 
sind.
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3. Störungen von Zugvögeln/Barrierewirkung 

Die durch die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie in der Stadt Els-
fleth“ vorbereiteten Windkraftanlagen stellen grundsätzlich vertikale Hindernisse in der Of-
fenlandschaft dar, von denen Scheucheffekte auf Brut- und Gastvögel ausgehen können. 
Gerade Offenlandvögel meiden vertikale Strukturen wie Windenergieanlagen. Überdies 
können die Anlagen als Barriere wirken, die Vögel bei der Nahrungssuche oder beim 
Wechsel der Rastplätze behindern können. 
 
Eine Barrierewirkung ergibt sich, wenn der Windpark eine Wirkung dergestalt entfaltet, 
dass die Vögel daran gehindert werden, ein Schutzgebiet zu erreichen oder zwischen 
Nahrungs- und Rastplätzen, die sich jeweils in einem Schutzgebiet befinden, zu wechseln 
(vgl. Nds. OVG, Urteil vom 24. März 2003 1 LB 3571/01). Die bloße Erschwerung, das 
Schutzgebiet zu erreichen, kann demgegenüber nicht genügen (vgl. OVG NRW, Urteil 
vom 30. Juli 2009). Windenergieanlagen können in Bezug auf die Barrierewirkung sich 
dergestalt auswirken, dass die Vögel ausweichen und die Anlagen umfliegen, wenn nicht 
sowieso unterhalb des Rotors der Park durchflogen wird.  
 
Obwohl sich das nächstgelegene, von Rastvögeln stark frequentierten Vogelschutzgebiet 
sowohl östlich des Teilbereichs V „Bardenfleth“ und nordöstlich des Teilbereichs VI „Wehr-
der“ („Unterweser (ohne Luneplate)) als auch südwestlich des Teilbereich VII „Huntorf“ 
(Hunteniederung) befinden, befinden sich im Landesinneren keine stark traditionellen 
Rast-, Schlaf- oder Nahrungsplätze, zu denen ein regelmäßiger Austausch stattfindet, so-
dass bei Umsetzung des Projektes keine Barrierewirkung zu erwarten sind. 
 
Insgesamt sind durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von 
ziehenden bzw. überfliegenden Gastvögeln zu erwarten. 

3.3.2 Auswirkungen auf Fledermäuse 

Die sich aus Planungen zur Windenergie ergebenden potenziellen Konflikte mit Vorkom-
men von Fledermäusen sind unter zwei differenten Gesichtspunkten zu betrachten. Es 
handelt sich hierbei um: 

• den Verlust von Lebensraum durch anlage- und betriebsbedingte Lebensraum-
verluste (Eingriffsregelung) und 

• um die Problematik von Schlag streng geschützter Arten an WEA (Artenschutz). 
 
Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  

Durch den Bau der geplanten Anlagen, die notwendigen Zuwegungen und Kranstellplätze 
werden voraussichtlich landwirtschaftliche Flächen, Gräben sowie ggf. Gehölzstrukturen 
in Anspruch genommen. Die Verluste dieser Biotoptypen sind aus fledermauskundlicher 
Sicht und aufgrund der Größe der Eingriffsfläche nicht direkt als erhebliche Beeinträchti-
gung anzusehen. Quartiere in Gehölzen können allerdings bei Durchführung des Vorha-
bens ggf. betroffen sein. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind dann zu erwarten, wenn entweder Lebensraum in 
größerem Umfang nicht mehr nutzbar ist oder von den Tieren aufgrund von Meideverhal-
ten nicht mehr aufgesucht wird und damit faktisch verloren geht oder wenn sich die Gefahr 
einer Tötung durch Kollision oder Barotrauma für eine Art signifikant erhöht. 
 
Im Hinblick auf das Kollisionsrisiko sind insbesondere die Arten Abendsegler, Kleinabend-
segler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus potenziell durch 
die Planung betroffen. Auch der Verlust von Quartieren kann zum derzeitigen Zeitpunkt 
nicht sicher ausgeschlossen werden.  
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Daher ist bei Umsetzung des Projektes von erheblichen Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut Tiere – Fledermäuse auszugehen. 

3.3.3 Sonstige Fauna 

Die Wahrscheinlichkeit einer Betroffenheit weiterer Tierarten durch das geplante Vorha-
ben ist als gering einzuschätzen. Eine nähere Betrachtung einer möglichen Betroffenheit 
der sonstigen Fauna (z. B. Fische bei evtl. Grabenverrohrungen für den Bau von Wegen 
und Überfahrten) erfolgt im Rahmen nachfolgender konkreter Planungsschritte (Geneh-
migungsplanung) unter Berücksichtigung detaillierter Bestandserfassungen und einer de-
taillierten Aufstellungs- und Erschließungsplanung. 

3.4 Biologische Vielfalt 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sind u. a. insbesondere die Aus-
wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen. 
 
Auf Basis der Ziele des Übereinkommens der Biologischen Vielfalt (Rio-Konvention von 
1992) sind folgende Aspekte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zu prüfen: 

• Artenvielfalt und 

• Ökosystemschutz. 
 
Allgemeines 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio de Janeiro 
ausgehandelt. Das Vertragswerk, auch Konvention zur biologischen Vielfalt genannt, be-
inhaltet die Zustimmung von damals 187 Staaten zu folgenden drei übergeordneten Zie-
len: 

• die Vielfalt an Ökosystemen, 

• die Artenvielfalt und 

• die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.  
 
Im Konventionstext ist dabei der Begriff „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land, 
Meer- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen 
sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die 
Vielfalt der Ökosysteme.“ 

In der Rio-Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Bestand-
teile der biologischen Vielfalt, der aus ethischen und moralischen Gründen ein Eigenwert 
zuerkannt wird. Die biologische Vielfalt ermöglicht es den auf der Erde vorkommenden 
Arten und Lebensgemeinschaften in ihrem Fortbestand bei sich wandelnden Umweltbe-
dingungen zu sichern. Dabei ist eine entsprechende Vielfältigkeit von Vorteil, da dann in-
nerhalb dieser Bandbreite Organismen vorkommen, die mit geänderten äußeren Einflüs-
sen besser zurechtkommen und so das Überleben der Population sichern können. Die 
biologische Vielfalt stellt damit das Überleben einzelner Arten sicher. Um das Überleben 
einzelner Arten zu sichern ist ein Ökosystemschutz unabdingbar. Nur durch den Schutz 
der entsprechenden spezifischen Ökosysteme ist eine nachhaltige Sicherung der biologi-
schen Vielfalt möglich. 
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Biologische Vielfalt im Rahmen des Umweltberichtes 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an 
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Artenvielfalt 
betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
 
In den vorherigen Kapiteln wurden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter Pflanzen und Tiere betrachtet und bewertet. Das tatsächliche Vorkommen 
der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften ist im Rahmen der folgenden, kon-
kreten Planungsschritten weiter zu untersuchen und wo nötig, Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen festzulegen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass 
durch entsprechende Maßnahmen evtl. auftretende erhebliche Beeinträchtigungen ver-
mieden bzw. ausgeglichen werden können und es zu keinem Rückgang von Arten durch 
das Vorhaben in den Teilbereichen kommt.  
 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für die 
Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die 
10. Flächennutzungsplanänderung erwartet. Die geplante Realisierung des Planvorha-
bens ist damit mit den Zielen der Artenvielfalt sowie des Ökosystemschutzes der Rio-
Konvention von 1992 vereinbar und widerspricht nicht der Erhaltung der biologischen Viel-
falt bzw. beeinflusst diese nicht im negativen Sinne. 

3.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisati-
onsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf 
(SCHRÖDTER et al. 2004).  
 
Gemäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verrin-
gerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-
lichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind.  
 
Der Schutz des Bodens ist grundsätzlich im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
festgeschrieben, wobei in den §§ 1 und 2 die natürlichen Bodenfunktionen und die Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte verankert sind, deren Beeinträchtigungen 
durch Einwirken auf den Boden zu vermeiden sind. Auf Basis des BBodSchG gilt es, nach-
haltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schäd-
liche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-
kungen auf den Boden zu treffen. 
 
Durch die Darstellung von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windenergie 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Versiegelungen im Geltungsbereich 
geschaffen.  

Teilbereich IV „Neuenbrok“ 

Kleinflächig kommen im Westen des Teilbereichs „Neuenbrok“ gemäß Niedersächsi-
schem Bodeninformationssystem (NIBIS®) des LANDESAMTES FÜR BERGBAU, ENERGIE 

UND GEOLOGIE (LBEG 2023) extrem nasse Böden (Böden mit besonderen Standorteigen-
schaften) vor. Innerhalb des Teilbereichs kommt eine kleine Fläche von Böden mit kultur-
geschichtlicher Bedeutung aufgrund von Moorkultivierung vor. Weiterhin treten im Norden 
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und Süden seltene Böden (MNsf – Kleimarsch) auf. Weitere schutzwürdige Böden mit 
naturgeschichtlicher Bedeutung oder hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit sind in den ak-
tuellen Karten für die weiteren Teilbereiche nicht verzeichnet. 
 
Der Teilbereich wird gemäß Aussagen des Datenservers des LBEG 2023 durch „Mittlere 
sulfatsaure Kleimarsch (1), „Mittlere Kalkmarsch mit sulfatsaurer Kleimarschauflage“ (2), 
„Tiefes Niedermoor mit eisenreicher Kleimarschauflage“ (3), „Mittlere sulfatsaure Klei-
marsch unterlagert von Niedermoor“ (4), „Mittlere Kleimarsch unterlagert von Niedermoor“ 
(5), „Mittlere Kalkmarsch“ (6) sowie durch „Tiefer Spittkulturboden aus Hochmoor“ (7) ge-
prägt (vgl. Abb. 1). 
 

 

Abb. 1: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung des Teilbe-
reichs IV (schwarz gestrichelte Linie) (Quelle: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/#, unmaß-
stäblich) 

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und VI „Wehrder“ 

Kleinflächig kommen im Westen des Teilbereichs „Wehrder“ gemäß Niedersächsischem 
Bodeninformationssystem (NIBIS®) des LANDESAMTES FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEO-

LOGIE (LBEG 2023) extrem nasse Böden (Böden mit besonderen Standorteigenschaften) 
vor. Im Teilbereich „Bardenfleth“ treten seltene Böden (MK – Knickmarsch) auf. Weitere 
schutzwürdige Böden mit natur- oder kulturgeschichtlicher Bedeutung oder hoher natürli-
cher Bodenfruchtbarkeit sind in den aktuellen Karten für die weiteren Teilbereiche nicht 
verzeichnet. 
 
Die Teilbereiche werden gemäß Aussagen des Datenservers des LBEG 2023 durch „Fla-
che Knickmarsch“ (1), „Tiefe Kleimarsch unterlagert von Organomarsch“ (2), „Mittlere Klei-
marsch“ (3), „Mittlere Kleimarsch unterlagert von Organomarsch“ (4), „Mittlere sulfatsaure 
Kleimarsch unterlagert von Kalkmarsch“ (5) sowie durch „Tiefe Kleimarsch“ (6) geprägt 
(vgl. Abb. 2). 
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Abb. 2: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung der Teilbe-
reiche V und VI (schwarz gestrichelte Linie) (Quelle: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/#, un-
maßstäblich). 

Teilbereich VII „Burwinkel“ 

Gemäß Niedersächsischem Bodeninformationssystem (NIBIS®) des LANDESAMTES FÜR 

BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2023) werden im Teilbereich VII „Burwinkel“ 
keine Suchräume für schutzwürdige Böden dargestellt. 
 
Der Teilbereich wird gemäß Aussagen des Datenservers des LBEG 2023 durch „Mittlere 
Kleimarsch unterlagert von Organomarsch“ (1) sowie durch „Mittlere sulfatsaure Klei-
marsch unterlagert von Kalkmarsch“ (2) geprägt (vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung des Teilbe-
reichs VII (schwarz gestrichelte Linie) (Quelle: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/#, unmaß-
stäblich).  
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Teilbereich VIII „Huntorf“ 

Gemäß Niedersächsischem Bodeninformationssystem (NIBIS®) des LANDESAMTES FÜR 

BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2023) werden im Teilbereich VII „Huntorf“ keine 
Suchräume für schutzwürdige Böden dargestellt. 
 
Der Teilbereich wird gemäß Aussagen des Datenservers des LBEG 2023 durch „Mittlere 
Kleimarsch“ (1) sowie durch „Sehr tiefe Kalkmarsch“ (2) geprägt (vgl. Abb. 4). 
 

 

Abb. 4: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung des Teilbe-
reichs VIII (schwarz gestrichelte Linie) (Quelle: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/#, unmaß-
stäblich). 

 
Aufgrund der Überformung des Bodens durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
ist im Bereich der Teilbereiche ein anthropogen veränderter Bodenaufbau vorhanden. Die 
natürlichen Bodenfunktionen sind durch eine intensive Grünlandnutzung durch regelmä-
ßiges Düngen und Befahren oder intensive Weidenutzung (Verdichtung) beeinträchtigt. 
Der Boden weist daher eine mittlere bzw. allgemeine Wertigkeit hinsichtlich der Belange 
von Natur und Landschaft auf.  
 
Gemäß NIBIS-Kartenserver werden für alle Teilbereiche („Neuenbrok“, „Bardenfleth“, 
„Wehrder“, „Burwinkel“ sowie „Huntorf“) Suchräume für sulfatsaure Böden angezeigt. Das 
Gefährdungspotenzial sulfatsaurer Böden ergibt sich durch  

• extreme Versauerung (pH < 4,0) des Baggergutes mit der Folge von Pflanzen-
schäden,  

• deutlich erhöhte Sulfatkonzentrationen im Bodenwasser bzw. Sickerwasser, 

• erhöhte Schwermetallverfügbarkeit bzw. -löslichkeit und erhöhte Konzentrationen 
im Sickerwasser,  

• hohe Korrosionsgefahr für Beton- und Stahlkonstruktionen. 

Insgesamt führen diese Eigenschaften bei Auftreten zu Problemen bei der Behandlung 
von Bodenmaterial in den betroffenen Regionen. Eine Bewertung von Böden vor einer 
Baumaßnahme dient der Abschätzung des Versauerungspotenzials des umzulagernden 
Materials. Es sind im Rahmen der konkreten Umsetzung der Baumaßnahmen die 
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Säureneutralisationskapazitäten sowie die Puffermöglichkeiten zur Vermeidung eines Ab-
senkens des pH-Wertes über die Beprobung des Bodens zu ermitteln. Es wird angeraten, 
vor Beginn der Baumaßnahmen mittels Feldmethoden den Kalkgehalt des Bodens zu prü-
fen. Bei der Umsetzung des Vorhabens sind die vorgeschlagenen Maßnahmen gem. Ge-
ofakten 25 des LBEG zu beachten. 
 
Bewertung der Umweltauswirkungen 

Innerhalb der Teilbereiche herrschen landwirtschaftlich genutzte Böden außerhalb von 
Siedlungsstrukturen vor. Der Einsatz von Betriebsmitteln (z. B. Düngemittel), Entwässe-
rungsmaßnahmen und die mechanische Beanspruchung werden hier zu einer anthropo-
genen Belastung der Böden geführt haben. Die Teilbereiche IV „Neuenbrok“, V „Barden-
fleth“ und VI „Wehrder“ werden zum Teil von seltenen Böden (Klei- und Knickmarsch) und 
schützenswerten Böden mit besonderen Standorteigenschaften und/oder kulturgeschicht-
licher Bedeutung überlagert. Dem Schutzgut Boden kommt durch die aktuellen Gegeben-
heiten und seiner allgemein anerkannten Bedeutung als wichtiger Grundstein für Lebens-
räume eine allgemeine Bedeutung im Plangebiet zu. 
 
Die Bodeneigenschaften, Bodenqualitäten und Bodenfunktionen (z. B. Grundwasserneu-
bildung, Grundwasserschutzfunktion) gehen durch die ermöglichten Versiegelungen im 
Bereich der Fundamente der WEA vollständig verloren. Es sind allerdings hier lediglich 
kleine Flächengrößen zu erwarten, da die Fundamente für Windenergieanlagen jeweils 
eine nur kleinflächige Versiegelung bedeuten. Oftmals werden die Erschließungsflächen 
zu den WEA (Zuwegungen, Kranstellflächen) zu 100 % in Schotterbauweise ausgeführt. 
Dies ist jedoch im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Zuge 
der Genehmigungsplanung konkret festzusetzen, um eingriffsmindernd betrachtet werden 
zu können. 
 
Zum jetzigen Planungszeitpunkt werden durch die ermöglichte Versiegelung u. a. in Be-
reichen mit seltenen sowie schützenswerten Böden erhebliche Umweltauswirkungen ver-
ursacht. Die direkte Flächeninanspruchnahme ist im Vergleich zu anderen Baugebiets-
ausweisungen aber verhältnismäßig gering.  

3.6 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
gehört zu den essentiellen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Nach 
§ 1 WHG gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswir-
kungen auf den Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des 
Gewässersystems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu 
ergreifen, die zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehen-
den Zunahme des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung so-
wie zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen (SCHRÖDTER et al. 
2004).  
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Zuge der Genehmi-
gungsplanung ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des Oberflächenwassers zu 
erbringen. 
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Oberflächenwasser 

Die Flurstücke innerhalb der Teilbereiche werden z. T. von Gräben unterschiedlicher 
Breite und Tiefe durchzogen und entwässert. Diese sind anthropogenen Ursprungs, be-
sitzen eine Entwässerungsfunktion und sind meist mit Regelprofil ausgebaut. 
 
Fließgewässer4 

Teilbereich IV „Neuenbrok: Neuer Graben 
Rhedesgraben 

  

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und  
VI „Wehrder“: 

Ipweger Moor Kanal 
Eckflether Tief 
Bardenflether Tief 
Moorriemer Kanal 
Wehrder Kanal 
Mittelwegs Wetterriehe 
Langewends Wetterriehe 
Brodeich Steinkämpe Wetterriehe 
Hofteile Wetterriehe 

  

Teilbereich VII „Burwinkel“: Altes Burwinkler Straßenkämpetief 
Burwinkel Verbindungstief 

  

Teilbereich VIII „Huntorf“:  Butteldorfer Deichkämpetief Ost 
 

 
Grundwasser 

Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwassergepräg-
ter Böden. 
 
Wasserschutzgebiete nach WHG sind nicht im Plangebiet vorhanden (NIEDERSÄCHSI-

SCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, KLIMASCHUTZ UND BAUEN 2023). 
 
Im Folgenden werden die Teilbereiche hinsichtlich der Parameter Grundwasserneubil-
dungsrate und Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung beschrieben. Die Daten 
stammen aus dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem (NIBIS-Kartenserver) 
des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG 2023).  
 
Lage der Grundwasseroberfläche5 

Teilbereich IV „Neuenbrok“: > 0 m bis 1 m NHN 
  

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und  
VI „Wehrder“: 

> 0 m bis 1 m NHN 
> 0 m bis 1 m NHN 

  

Teilbereich VII „Burwinkel“: > 0 m bis 1 m NHN 
  

Teilbereich VIII „Huntorf“: > 0 m bis 1 m NHN 
 
 
 

     
4 Grundlage für die Darstellung der Fließgewässer sind die „Hydrogeographischen Karten“ der Um-
weltkarten Niedersachsen (MU 2023) 
5Grundlage für die Darstellung der Grundwasseroberfläche ist die „Hydrogeologischen Karte von 
Niedersachsen 1:200.000 – Lage der Grundwasseroberfläche“.  
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Grundwasserneubildungsrate (1991-2020) 6 

Teilbereich IV „Neuenbrok“: Überwiegend 0 – 50 mm/a,  
kleinflächig Grundwasserzehrung 

  

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und  
VI „Werhder“: 

überwiegend Grundwasserzehrung,  
sehr kleinflächig auch 0 - 50 mm/a 

  

Teilbereich VII „Burwinkel“: Grundwasserzehrung 
  

Teilbereich VIII „Huntorf“: Grundwasserzehrung 
 
Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung7 

Teilbereich IV „Neuenbrok“: mittel 
  

Teilbereiche V „Bardenfleth“ und  
VI „Wehrder“: 

überwiegend mittel,  
kleinflächig hoch 

  

Teilbereich VII „Burwinkel“: mittel 
  

Teilbereich VIII „Huntorf“: mittel 
 
Im Zuge des Baustellenablaufs kann aufgrund der Lage der Grundwasseroberfläche für 
die Errichtung der Fundamente eine Grundwasserabsenkung nicht ausgeschlossen wer-
den. Die konkreten Auswirkungen dieser temporären Maßnahme wird im Rahmen der 
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung dargestellt 
und bewertet.  
 
Bewertung der Umweltauswirkungen  
Bei der Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträ-
gen spielen die Beschaffenheit der Grundwasserüberdeckung, die Durchlässigkeit der 
oberflächennahen Gesteine sowie der Grundwasserflurabstand eine Rolle. Das Grund-
wasser gilt nach LBEG (2023) dort als gut geschützt, wo eine geringe Durchlässigkeit der 
Deckschichten über dem Grundwasser die Versickerung behindern und wo große Flurab-
stände zwischen Gelände und Grundwasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünsti-
gen. Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine und Schutzpotential der Grundwas-
serüberdeckung gelten innerhalb der Teilbereiche als gering bzw. hoch, wodurch die Ver-
schmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers als gering bewertet werden kann. Laut 
dem NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, KLI-MASCHUTZ UND BAUEN 

(2023) wird der chemische Zustand als „schlecht eingestuft. Der mengenmäßige Zustand 
des Grundwassers gilt als „gut“. Dem Schutzgut Wasser wird innerhalb der Teilbereiche 
aufgrund der anzutreffenden Gegebenheiten eine allgemeine Bedeutung beigemessen. 
 
Durch die geringen Versiegelungsmöglichkeiten mit einem Großteil an wasserdurchlässig 
befestigten Flächen sind insgesamt durch das Vorhaben keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser – Grundwasser zu erwarten. 
 
Im Bereich von neu zu erstellenden Zuwegungen bzw. der Fundamente der WEA können 
Verrohrungen im Bereich der Gräben erforderlich werden. Es ist daher insgesamt betrach-
tet eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser – Oberflächengewässer zu 
erwarten. 

     
6Grundlage für die Darstellung der Grundwasserneubildungsrate ist die „Hydrogeologischen Karte 
von Niedersachsen 1:50.000 – Mittlere jährliche Grundwasserneubildungsrate 1991-2020, Me-
thode mGROWA 22“. 
7Grundlage für die Darstellung ist die Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 
1:200.000 - Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung 
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3.7 Schutzgut Klima 

Indirekt führen die Windenergieanlagen zu Verbesserungen der Luftqualität, da durch sie 
die mit Schadstoffausstoß verbundene fossile sowie die atomare Energiegewinnung ver-
ringert werden kann. Herstellung, Errichtung und Abbau der Windenergieanlagen verlau-
fen jedoch nicht vollständig schadstofffrei (Emissionen beim Bau von Windenergieanla-
gen, Emissionen von Baufahrzeugen). Der Betrieb der Windenergieanlagen emittiert je-
doch keine der genannten Stoffe. Weiterhin werden durch das Vorhaben keine großflä-
chigen Versieglungen verursacht. Somit sind erhebliche negative Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut durch das geplante bzw. die kumulierenden Vorhaben nicht zu erwar-
ten. 
 
Klimatisch sind die Teilbereiche vorwiegend maritim geprägt. Die Nähe zur Nordsee und 
der hohe Luftaustausch verursachen ein maritimes Klima, das sich durch kühle Sommer, 
reiche Niederschläge, milde und schneearme Winter, geringe Temperaturschwankungen 
sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit auszeichnet (LANDSCHAFTSRAHMENPLAN, LANDKREIS WE-

SERMARSCH 2016). 
 
Kleinklimatische Einflüsse haben hier aufgrund der überwiegenden Einflüsse des Makro-
klimas, z. B. westliche Winde, keine wesentliche Bedeutung.  
 
Bewertung der Umweltauswirkungen 

Windenergieanlagen erhöhen die Rauigkeit des Gebietes und verringern die Windge-
schwindigkeit. Dadurch und durch Verwirbelungen und Turbulenzen kann es zu kleinkli-
matischen Veränderungen im Gebiet kommen, die aber großräumig keine Bedeutung ha-
ben. Aufgrund der flächenmäßig geringen Versiegelung wird sich das Lokalklima nicht 
wesentlich verändern. Auch die Beanspruchung kohlenstoffreicher Böden (z. B. Erdhoch-
moor) für den Bau von Fundamenten ist vergleichsweise gering. Daher sind lediglich mik-
roklimatische Veränderungen im unmittelbaren Bereich der unterschiedlichen Oberflä-
chen (Schotter, Grünland etc.) zu erwarten. Somit sind durch die Umsetzung des Planvor-
habens keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten. 

3.8 Schutzgut Luft 

Die Luft besitzt Bedeutung als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Durch 
Luftverunreinigungen werden neben der menschlichen Gesundheit weitere Schutzgüter 
wie Pflanzen, Tiere, Kultur- und Sachgüter beeinträchtigt sowie Belastungen des Klimas 
sowohl auf der kleinräumigen als auch auf der regionalen bis zur globalen Ebene verur-
sacht. Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen der geplanten Bauflächen 
auf das Schutzgut Luft sind somit eventuelle mit der Umsetzung der Planung einherge-
henden Luftverunreinigungen (v. a. Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) von Bedeu-
tung.  
 
Bewertung der Umweltauswirkungen  

Im großräumigen Kontext betrachtet führen WEA zu Verbesserungen der Luftqualität, da 
durch sie die mit Schadstoffausstoß verbundene fossile sowie die atomare Energiegewin-
nung verringert werden kann. Herstellung, Errichtung und Abbau der WEA verlaufen je-
doch nicht vollständig schadstofffrei (Emissionen beim Bau von Windenergieanlagen, 
Emissionen von Baufahrzeugen). Der Betrieb der Windenergieanlagen emittiert jedoch 
keine der genannten Stoffe. Somit sind durch die Umsetzung des Planvorhabens keine 
erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft zu erwarten. 
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3.9 Schutzgut Landschaft 

Windenergieanlagen (WEA) können durch ihr Erscheinungsbild eine wesentliche Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes darstellen. Aufgrund ihrer Höhe reichen die negativen 
landschaftsbildwirksamen Auswirkungen über den eigentlichen Standort hinaus. Wind-
energieparks sollten daher auf Standorten verwirklicht werden, auf denen die negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglichst gering sind. Besonders geeignet sind 
vorhandene Standorte, wenn sich zwischenzeitlich keine neuen Erkenntnisse ergeben ha-
ben, die gegen den Standort sprechen.  
 
Die Eingriffserheblichkeit im landschaftsästhetischen Sinn ergibt sich einerseits aus der 
Intensität des Eingriffs, andererseits aus der Empfindlichkeit der Landschaft im Eingriffs-
bereich. Im Rahmen der Standortpotenzialstudie wurde der Schutz des Landschaftsbildes 
als verbleibender Belang ohne Ausschlusswirkung berücksichtigt. Im Ergebnis werden 
Suchräume zur Ausweisung als Konzentrationszonen herangezogen, die im Stadtgebiet 
eine relativ geringe Empfindlichkeit gegenüber Windenergie aufweisen.  
 
Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bei der Bewertung bzw. Einschätzung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dürf-
ten zudem Einstellung und subjektive Wahrnehmung des Betrachters eine große Rolle 
spielen. Das landschaftsästhetische Empfinden kann deshalb nicht objektiv erfasst wer-
den. Für alle Windenergieanlagen gilt dennoch grundsätzlich, dass sie das Landschafts-
bild erheblich verändern. Die Masten sowie ihre Rotoren sind, insbesondere in relativ ebe-
nen Landschaften bereits aus großer Distanz zu erkennen. Insgesamt ist von erheblichen 
negativen Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild auszugehen. 

3.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im BNatSchG ist die dauerhafte Sicherung von Natur- und historisch gewachsenen Kul-
turlandschaften mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersie-
delung und sonstigen Beeinträchtigungen im Sinne der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft in § 1 Abs. 4 Nr. 1 festgeschrieben. 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes ebenso gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleit-
planung dar. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind § 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB folgend, 
insbesondere die Belange von und umweltbezogenen Auswirkungen auf Kultur- und 
Sachgüter zu berücksichtigen. 
 
Als Kulturgüter können Gebäude oder Gebäudeteile, gärtnerische oder bauliche Anlagen 
wie Friedhöfe oder Parkanlagen und weitere menschlich erschaffene Landschaftsteile von 
geschichtlichem, archäologischem, städtebaulichem oder sonstigem Wert betrachtet wer-
den. Schützenswerte Sachgüter bilden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, 
die für Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft allgemein von materieller Bedeutung sind, 
wie bauliche Anlagen oder ökonomisch genutzte, regenerierbare Ressourcen 
(SCHRÖDTER et al. 2004). 
 
Wallhecken, die als geschützte Landschaftsbestandteile auch als schützenswerte Kultur- 
und Sachgüter zu betrachten sind, existieren nicht innerhalb der Teilbereiche und deren 
unmittelbaren Umgebung.  
 
Nach dem Kartenserver des Denkmalatlasses Niedersachsen (NIEDERSÄCHSISCHES LAN-

DESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 2023) werden im Plangebiet und seiner unmittelbar angren-
zenden Umgebung keine Denkmale dargestellt.  
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Folglich wird nachrichtlich auf die 
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Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen 
mit folgendem Text hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder 
frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlean-
sammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, 
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 
NDSchG meldepflichtig und müssen dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmal-
pflege – Stützpunkt Oldenburg – Archäologische Denkmalpflege oder der unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind 
der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unver-
ändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-
schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 
 
Bewertung der Umweltauswirkungen 

Da keine Kultur- und Sachgüter innerhalb der Teilbereiche bekannt sind, werden keine 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter durch die Planung erwartet. 

3.11 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern 
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So stellt 
der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengruppen wie 
z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der Boden mit 
seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind.  
 
In den Teilbereichen führt die vorgesehene Überbauung von Boden zwangsläufig zu ei-
nem Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung von Nieder-
schlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, während die 
Versickerung unterbunden wird. Aufgrund des relativ geringen Umfangs der zu versie-
gelnden Flächen sowie der geforderten Minimierungsmaßnahme der Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im Geltungsbereich sind hier keine erheblichen nega-
tiven Auswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen zu erwarten. Wei-
terhin bringt die Überbauung von Boden negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere 
mit sich, da Lebensräume zerstört werden. Da dieser Verlust relativ kleinflächig ist, ist 
auch hier von keinen erheblichen sich verstärkenden Auswirkungen auszugehen. 

3.12 Kumulierende Wirkungen 

Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusammen-
wirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastungen eine 
erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für die Ermittlung möglicher 
erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit anderen 
Plänen und Projekten einbezogen werden. 
 
Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt sein: 
Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang beste-
hen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein. 
 
Über weitere, aktuell konkrete Planungen zur Ausweisung von Flächen für die Windener-
gie im möglichen Einwirkbereich8 außerhalb der Stadt Elsfleth, die als kumulierende Vor-
haben zu berücksichtigen sind, ist nichts bekannt. 

     
8Es wird von einem Einwirkbereich der 15-fachen Anlagenhöhe in Bezug auf das Landschaftsbild gem. 

BREUER (2001) ausgegangen. 
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3.13 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Wie in Kap. 2.5 dargelegt, begründet § 44 BNatSchG ein strenges Schutzsystem für be-
stimmte Tier- und Pflanzenarten. Nachfolgend erfolgt eine grobe Betrachtung der arten-
schutzrechtlichen Belange. 

3.13.1 Pflanzen des Anhanges IV der Fauna-Flora-Richtlinie 

Streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG bzw. Pflanzen des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie sind aufgrund der naturräumlichen Ausstattung derzeit 
nicht zu erwarten. Hinweise auf Vorkommen dieser Arten liegen derzeit auch nicht vor. 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4 
BNatSchG ist demgemäß nicht erforderlich. Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung ist dieser Aspekt noch einmal konkret zu 
überprüfen. 

3.13.2 Tierarten des Anhangs IV der Fauna-Flora-Richtlinie 

Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
bots (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Nutzungen innerhalb des Teilbereiches und 
daran angrenzend wird ein Vorkommen von Tierarten gemäß Anhang IV der FFH-Richtli-
nie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen, wobei es sich lediglich um Fle-
dermäuse handeln könnte. Fledermäuse nutzen Rindenstrukturen älterer Bäume als 
Quartiere, die während der Sommermonate genutzt und häufiger gewechselt werden.  
 
Es kann nicht abschließend ausgeschlossen werden, dass die vorhandenen Gehölzstruk-
turen Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen, indem einzelne eventu-
ell vorhandene Baumhöhlen zeitweise als Sommer-, Zwischen- oder Balzquartiere bezo-
gen werden, aber auch Winterquartiere einzelner Arten können nicht ausgeschlossen wer-
den. Eine Entfernung von Gehölzen darf daher, um eine Tötung von Individuen oder eine 
Beschädigung dieser Ruhestätte zu vermeiden, nur außerhalb der potenziellen Nutzungs-
zeit, also von Anfang Oktober bis Ende Februar vorgenommen werden, um eventuell vor-
handene Sommerlebensräume nicht zu zerstören (Vermeidungsmaßnahme). Bei Unsi-
cherheiten in Bezug auf Quartiervorkommen sind ggf. vor Fällung von Gehölzen Begut-
achtungen durch eine fachkundige Person durchzuführen. 
 
In Bezug auf diese Tierart ist ebenfalls ein erhöhtes Zuggeschehen während des Früh-
jahrs bzw. des Herbstes nicht auszuschließen. Daher sind generelle Abschaltzeiten in den 
Zeiten erhöhter Fledermausaktivität vorzunehmen, um Tötungen durch Kollisionen oder 
Barotrauma von Individuen zu vermeiden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
bzw. der Genehmigungsplanung sind diese Zeiten sowie weitere Bedingungen (z. B. Tem-
peratur) gemäß dem aktuellen Wissensstand konkret zu benennen. 
 
Sofern die vorgeschlagenen Vorsorgemaßnahmen im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsschritte durchgeführt werden, sind etwaige schädliche Wirkungen durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten. Unter Voraussetzung der oben ge-
nannten Vorsorgemaßnahmen sind das Zugriffsverbot und das Schädigungsverbot nach 
§ 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu einer 
erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Population kann defi-
niert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen einer Art, die in einem 
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für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-funktionalen Zusammenhang 
stehen.  
 
Eine „Verschlechterung des Erhaltungszustandes“ der lokalen Population ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen oder die Reproduktionsfähigkeit 
der lokalen Population vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Ein-
zelfall untersucht und beurteilt werden muss. 
 
Der Erhaltungszustand der Population kann sich verschlechtern, wenn sich aufgrund der 
Störung die lokale Population wesentlich verringert; dies kann aufgrund von Stress über 
die Verringerung der Geburtenrate, einen verringerten Aufzuchterfolg oder die Erhöhung 
der Sterblichkeit geschehen. 
 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler Zeiten 
(Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich möglich. Erheb-
liche und dauerhafte Störungen durch baubedingte Lärmemissionen (Baumaschinen und 
Baufahrzeuge) sind in dem vorliegenden Fall jedoch nicht zu erwarten, da die Bautätigkeit 
auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt ist und außerhalb der Hauptaktivitätszeit der 
Fledermäuse, d. h. am Tage und nicht in der Nacht stattfindet. Ein hierdurch ausgelöster 
langfristiger Verlust von potenziellen Quartieren in der Umgebung ist unwahrscheinlich. 
Bei dem geplanten Vorhaben ist auch aufgrund der Vorbelastungen nicht von einer Stö-
rung für die in diesem Areal möglicherweise vorkommenden Arten auszugehen. Deshalb 
ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein Teilbereich für die betroffenen Individuen der 
lokalen Population verloren geht. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Fledermauspopulationen, die einen wesentlich 
über die Teilbereiche hinausreichenden Aktionsradius haben dürften, ist ungeachtet des-
sen nicht anzunehmen. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher 
nicht einschlägig. 

3.13.3 Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie 

In den Planungsräumen können potenziell verschiedene europäische Vogelarten vor-
kommen, die hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu betrachten 
sind. 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
bots (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterscheiden, 
die unterschiedliche Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es sich um 
typische Gehölzbrüter oder auch um Arten, die auf dem Boden brüten, handeln. Aufgrund 
der Naturausstattung sind in den Teilbereichen sowohl mit Vorkommen von gehölzbrüten-
den Arten als auch mit Vorkommen von im Offenland auf dem Boden brütenden Arten 
(z. B. Wiesenvögeln) zu rechnen. Sämtliche potenziell vorkommenden Arten sind vermut-
lich in der Lage, sich in der nächsten Brutperiode einen neuen Niststandort zu suchen, so 
dass keine permanenten Fortpflanzungsstätten im Plangebiet erwartet werden. 
 
Sollten sich permanente Fortpflanzungsstätten (z. B. jährlich wieder genutzte Horste von 
Greifvögeln) innerhalb des BNatSchG (4. Änderung 2022) aufgeführten artspezifischen 
Abstandes befinden und in ihrer Funktionsfähigkeit durch bspw. Verdrängungswirkungen 
beschädigt werden, so können unter Anwendung des § 44 (5) BNatSchG vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden, um die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang bei Umsetzung des Projektes zu gewährleisten 
und einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden. 
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Zum Schutz gehölzbrütender Vogelarten darf eine Entfernung von Gehölzen aufgrund des 
möglichen Vorkommens von Nestern nur außerhalb der Brutzeit vorgenommen werden, 
um eventuell vorhandene Nistplätze nicht zu zerstören. Eine Baufeldfreimachung darf 
ebenfalls nur außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden, um potenziell vorhandene Bo-
denbrüter nicht zu beeinträchtigen (Vermeidungsmaßnahmen). Verbote gem. § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG können somit vermieden werden. 
 
Neben Fortpflanzungsstätten sind die Verbote nach § 44 (1) Nr. 3 auch für Ruhestätten 
zu betrachten. Der Begriff Ruhestätte umfasst Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Ein-
zeltiere oder Tiergruppen zwingend v. a. für die Thermoregulation, die Rast, den Schlaf 
oder die Erholung, die Zuflucht sowie die Winterruhe erforderlich sind. Vorkommen sol-
cher bedeutenden Stätten sind innerhalb der Teilbereiche aufgrund der Naturausstattung 
auszuschließen, so dass kein Verbotstatbestand in Bezug auf Ruhestätten verursacht 
wird. 
In Bezug auf ein erhöhtes Kollisionsrisiko der Arten mit Windenergieanlagen, ist artspezi-
fisch zu prüfen, inwiefern Maßnahmen ergriffen werden können, um Verbote nach § 44 
(1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) zu vermeiden. Diese können bspw. darin bestehen, 
dass Anlagenstandorte verschoben werden, oder während Zeiten erhöhten Kollisionsrisi-
kos z. B. in der Zeit der Jungenaufzucht der Betrieb von Windenergieanlagen eingestellt 
wird. 
 
Bei Vorkommen von kollisionsgefährdeten Arten, wie z. B. Mäusebussard, Turmfalke, 
Weißstörche oder Lachmöwen kann die Tötung von Vögeln durch WEA durch Maßnah-
men vermieden werden, die das Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle absenken. 
Dies kann durch eine Kombination aus Abschaltzeiten während Zeiten besonders hoher 
Gefährdung und Ablenkungsflächen erfolgen. Frisch gemähte oder bearbeitete landwirt-
schaftliche Flächen üben eine hohe Anziehungskraft auf Greifvögel und Weißstörche aus, 
die auf der frisch bearbeiteten Fläche z. B. verletzte Kleinsäuger suchen und die Beute 
generell auch besser aus der Luft sehen können.  
 
Eine Flächenbewirtschaftung (Mahd, Grubbern etc.) sollte daher so erfolgen, dass die 
Flächen im Nahbereich von WEA möglichst gleichzeitig bearbeitet werden. Ab Beginn der 
Mahd oder anderer landwirtschaftlicher, bodenwendender Arbeiten sollten die dort vor-
handenen WEA zur Vermeidung von Kollisionen drei Tage lang tagsüber abgeschaltet 
werden. 
 
Weitere Verdrängungseffekte durch WEA sind z. B. für Wiesenlimikolen zu erwarten. Da 
diese Arten keine festen, jährlich wiederverwendeten Nistplätze nutzen, sondern den 
Neststandort bei jeder Brut neu wählen und herrichten, werden im Falle der Einhaltung 
der allgemeinen Vermeidungsmaßnahme des Baus außerhalb der Brutzeiten keine Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten zerstört oder beschädigt, da diese außerhalb 
der Brutzeit nicht fortbestehen. Der Betrieb der WEA stellt keine Beeinträchtigung oder 
Zerstörung von Lebensstätten dar. Die optischen und akustischen Wirkungen von WEA, 
die eine Scheuchwirkung auf die Vögel haben können, stellt keine unmittelbare (physi-
sche) Einwirkung auf die Fortpflanzungsstätte dar, sondern auf die Tiere. Für den Fall, 
dass durch Lärm gestörte Tiere die Lebensstätte verlassen und dauerhaft meiden und die 
Lebensstätte dadurch ihre Funktion verliert, ist daher das Störungsverbot einschlägig und 
wird unten näher betrachtet.  
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen 
die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG im Fall der Realisie-
rung von Windparks in den Teilbereichen voraussichtlich nicht erfüllt werden. 
  



34  Stadt Elsfleth – Umweltbericht zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner– Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

In Bezug auf das Störungsverbot während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderzeiten lassen sich Störungen in Form von Lärmimmissionen auf-
grund der geplanten Errichtung von WEA nicht ganz vermeiden. Störungen während sen-
sibler Zeiten sind daher möglich, erfüllen jedoch nur dann den Verbotstatbestand, wenn 
sie zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der be-
troffenen Arten führen. 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies hängt damit 
zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die Störung von Indivi-
duen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu einer Erhöhung der Mor-
talität in der Population führen würde. Die im Plangebiet potenziell vorkommenden Arten 
bleiben jedoch auch während der Mauser mobil und können gestörte Bereiche verlassen 
und Ausweichhabitate in der Umgebung aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten auszu-
schließen. Das Plangebiet stellt keinen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend an-
gewiesene Vogelarten dar. Die im Plangebiet zu erwartenden Vögel sind an durch Land-
wirtschaft und Freizeitnutzung bedingte Beunruhigungen sowie an die bereits bestehen-
den WEA in den Teilbereichen V „Bardenfleth“ und VI „Wehrder“ und VII „Huntorf“ gewöhnt 
und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung vorhandene ähnliche Habitatstrukturen 
(Gehölzbestände und Grünländer) aufzusuchen. Durch die Planung kommt es zu keinen 
ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwächung und zum Tod von Indivi-
duen führen werden.  
 
Um unzulässige Störungen, während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit zu vermeiden, 
ist als Vermeidungsmaßnahme abhängig von den tatsächlichen Artenvorkommen eine 
Baufeldfreimachung und Bautätigkeit außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 
30. September vorzusehen.  
 
Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 
1. März und dem 30. September zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.  
 
Fazit 

Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung von vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig sind. Gesonderte Festset-
zungen und/oder weitere konkrete Vermeidungsmaßnahmen werden im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung ergänzt. 
 
Sofern Verbotstatbestände im Rahmen der konkreten nachfolgenden Planungen nicht 
vermieden werden können, ist unter Darlegung der gem. § 45 (7) BNatSchG genannten 
Ausnahmevoraussetzungen die Ausnahme im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
darzulegen bzw. der Genehmigungsplanung zu beantragen. 
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3.14 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den zurzeit zu erwartenden Betroffenheiten der 
verschiedenen Schutzgüter bei Umsetzung des geplanten Vorhabens, welche durch die 
10. Flächennutzungsplanänderung vorbereitet werden. 

Tab. 9: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch 

• Keine erheblichen Auswirkungen in Bezug auf 
Schall/Schatten 

• Weniger erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Erholungsnutzung 

– 
 

• 

Pflanzen • Verlust von Pflanzen/Pflanzenlebensräumen •• 

Tiere 
• erhebliche negative Auswirkungen auf Brut- und  

Gastvögel sowie Fledermäuse 
•• 

Biologische 
Vielfalt 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Boden 
• Erhebliche negative Auswirkungen durch Versiege-

lung 
•• 

Wasser 
• Erhebliche Auswirkungen auf Oberflächengewässer 

bei Grabenverrohrungen 

• Keine erheblichen Auswirkungen aufs Grundwasser 

•• 
 

– 

Klima • Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Luft • Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Landschaft • Erheblichen Auswirkungen durch Anlagenerrichtung •• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Wechselwir-
kungen 

• Keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern ersichtlich 

– 

••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / – nicht erheblich 

 

4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Bei der Umsetzung des Planvorhabens ist mit den in Kap. 3.0 genannten Umweltauswir-
kungen zu rechnen.  
 
Durch die Realisierung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie in der 
Stadt Elsfleth“ wird die Errichtung von Windenergieanlagen in fünf Teilbereichen ermög-
licht. Die für den Betrieb der Windenergieanlagen benötigten Flächenareale (WEA-Stand-
orte, Zuwegungen, Kranstellflächen) werden dadurch entsprechend baulich verändert. 
Die übrigen Flächen im Planungsraum werden weiterhin überwiegend landwirtschaftlich 
als Grünland genutzt. 
 
Im Zuge der Realisierung der Planung können auf der Grundlage von Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen die erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Pflanzen, Tiere, Landschaft und Mensch tlw. vermieden und minimiert werden. Erforderli-
che Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. der Genehmigungsplanung zu ermitteln und festzusetzen.  
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4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Die Flächen der Teilbereiche würden weiterhin als Grünland oder Acker genutzt 
und die bereits bestehenden Windparks weiterhin erhalten bleiben. Für Arten und Lebens-
gemeinschaften würde der bisherige Lebensraum unveränderte Lebensbedingungen bie-
ten. 

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Gemäß § 15 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-
terlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturhaus-
haltes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder 
in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Beeinträchtigungen sind ver-
meidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-
chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu er-
reichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist 
dies zu begründen. Ausgeglichen (Ausgleichsmaßnahmen) ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt 
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
In sonstiger Weise kompensiert (Ersatzmaßnahmen) ist eine Beeinträchtigung, wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichwertiger Weise er-
setzt sind oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 15 (1) und (2) 
BNatSchG). 
 
Obwohl aus der 10. Änderung des Flächennutzungsplans „Windenergie in der Stadt Els-
fleth“ unmittelbar noch kein Baurecht erwächst und durch die Änderung des Flächennut-
zungsplanes selbst nicht in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen wer-
den kann, ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Eingriffsregelung dennoch auch 
auf dieser Planungsebene bereits von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ord-
nungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
 
Das geplante Vorhaben wird unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft auslösen. Diese sind aber bereits durch die Standortwahl im Vorfeld möglichst mi-
nimiert worden, da diese Flächen zu einer Konzentration von Windenergieanlagen in ei-
nem Raum führen, der für Natur und Landschaft nicht von erhöhter Bedeutung ist. Insbe-
sondere die Teilbereiche „Bardenfleth“, „Wehrder“ und „Huntorf“ sind bereits durch Beein-
trächtigung aufgrund der bereits bestehenden Windenergieanlagen bzw. der Sonderbau-
fläche mit Zweckbestimmung "Windenergie" betroffen.  
 
Die grundlegenden Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für die Schutzgüter werden 
im Folgenden dargestellt. Einige der genannten Maßnahmen sind aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen ohnehin durchzuführen (z. B. Schallschutz) und sind somit keine Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung. Sie werden vollständigkeitshalber und zum besseren Verständnis jedoch mit aufge-
führt. Es obliegt der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung diese Vermeidungsmaß-
nahmen festzusetzen bzw. der Genehmigungsebene entsprechende eingriffsminimie-
rende Maßnahmen im Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 
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5.1 Vermeidung/Minimierung 

Grundlegende Vermeidungsmaßnahme ist die Auswahl der Standorte, die nach einer Ab-
wägung auf der Grundlage der Standortpotenzialstudie erfolgt ist (s. Kap. 1.1). Damit wur-
den die Standorte ausgewählt, die die beste Ausnutzung der Flächen (Ertrag) und gleich-
zeitig geringe Auswirkungen auf Natur und Landschaft erwarten lassen.  
 
Allgemein gilt, dass in jeglicher Hinsicht der neuste Stand der Technik berücksichtigt wird 
und eine fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfällen, die, während der Bau- 
sowie der Betriebsphase anfallen, zu erfolgen hat. 

5.1.1 Schutzgut Mensch 

Um Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu verringern, sollten bei nachfolgenden 
Planungsschritten folgende Maßnahmen vorgesehen werden: 

• Die Windenergieanlagen sind als besondere Vorkehrung zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsschutzgesetzes gem. 
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB hinsichtlich des Schallleistungspegel so zu betreiben, dass 
die Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm eingehalten werden. 

• Die Windenergieanlagen sind mit Schattenwurfabschaltmodulen auszustatten, so-
fern die Schattenwurfzeiten an den relevanten Immissionsorten überschritten wer-
den. Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vertretbaren Schattenwurfzeiten be-
tragen 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden je Jahr. 

• Die Nachtkennzeichnung ist als bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) 
auszuführen, sofern die Luftfahrtbehörde den Einsatz genehmigt. Die innerhalb 
des Plangebietes zulässigen Windenergieanlagen (WEA) sind mit Sichtweiten-
messgeräten, soweit zulässig, auszustatten. Hierdurch sind die für die Nachtkenn-
zeichnung notwendigen Lichtstärken weitestmöglich zu reduzieren. 

5.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sollten daher verbindlich im Rahmen eines Bebauungsplanes oder eines 
Genehmigungsbescheids festgesetzt werden: 

• Die erforderlichen Zuwegungen werden zu 100 % in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt. 

Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

• Der Schutz der Gehölze wird während der Bauphase gemäß RAS-LP 4 bzw. DIN 
18920 gewährleistet. 

5.1.3 Schutzgut Tiere 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sollten daher verbindlich im Rahmen eines Bebauungsplanes oder eines 
Genehmigungsbescheids festgesetzt werden: 

• Baumfäll- und Rodungsarbeiten sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Reproduktionszeiten von 
Fledermäusen und Brutvögeln durchzuführen, also nur während der Herbst-/ Win-
termonate im Zeitraum von Oktober bis Februar. Baumfäll- und Rodungsarbeiten 
sind ausnahmsweise in der Zeit von Februar bis Oktober zulässig, wenn durch 
eine ökologische Baubegleitung die Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände ausgeschlossen werden kann.  
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• Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Zeit zwischen 
dem 1. März und dem 30. September durchzuführen. Eine Baufeldräumung/Bau-
feldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 
30. September zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung die Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann. 

• Abschaltung der WEA in Zeiten erhöhter Kollisionsgefahr für Fledermäuse und 
Brutvögel. 

Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

• Beleuchtungen sollten abgesehen von Beleuchtung zu Wartungsarbeiten und der 
vorgeschriebenen Nachtbefeuerung nicht zulässig sein. 

• Die Gondeln der Windenergieanlagen sollten möglichst wenige Öffnungen aufwei-
sen, durch die z. B. Fledermäuse ins Innere gelangen könnten.  

5.1.4 Biologische Vielfalt 

Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch Maß-
nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können allerdings 
zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt erreicht werden. 

5.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sollten daher verbindlich im Rahmen nachfolgender Planungen festgesetzt 
werden: 

• Die erforderlichen Zuwegungen sollten zu 100 % in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt werden. 

Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

• Zur Erschließung der Windenergieanlagen sollten nach Möglichkeit vorhandene 
befestigte Wege genutzt werden. 

• Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV DIN 
18300 bzw. 18320 und DIN 18915 werden beachtet. 

Die als erheblich eingestuften Umweltauswirkungen für das Schutzgut Boden/Fläche kön-
nen durch die o. g. im Plangebiet zu berücksichtigenden Vermeidungsmaßnahmen sowie 
voraussichtlich durch die im Rahmen der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung 
bzw. der Genehmigungsplanung einzustellenden Kompensationsmaßnahmen weiter mi-
nimiert werden, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben. 

5.1.6 Schutzgut Wasser 

Um Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu verringern, sollten folgende Maßnahmen 
zur Vermeidung durchgeführt und verbindlich im Rahmen nachfolgender Planungen fest-
gesetzt werden: 

• Die erforderlichen Zuwegungen sollten zu 100 % in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt werden. 

Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind: 

• Das anfallende Niederschlagswasser sollte innerhalb des Plangebietes versickern 
bzw. im Gebiet (→ Gräben) verbleiben. 
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• Der Flächenverbrauch sollte auf Mindestmaß reduziert werden. 

• Erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen sind zeitlich und örtlich zu begrenzen. 

• Das bei evtl. notwendigen Wasserhaltungen anfallende Wasser ist auf umliegen-
den Flächen zu verrieseln und nicht direkt in den Vorfluter einzuleiten, um eine 
zusätzliche Verockerung der Gewässer bei eisenhaltigem Grundwasser zu ver-
meiden.  

Die als erheblich eingestuften Umweltauswirkungen für das Schutzgut Wasser – Oberflä-
chenwasser können durch die o. g. im Plangebiet zu berücksichtigenden Vermeidungs-
maßnahmen sowie voraussichtlich durch die im Rahmen der nachgelagerten verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung einzustellenden Kompensations-
maßnahmen weiter minimiert werden, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen ver-
bleiben. 

5.1.7 Schutzgut Klima/Luft  

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. 

5.1.8 Schutzgut Landschaft 

Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, sollten folgende Maßnah-
men zur Vermeidung durchgeführt werden: 

• Es sollten gedeckte, nicht reflektierende Farben für die Windenergieanlagen ver-
wendet werden. 

• Es sollten Anlagen eines Anlagentyps (u. a. gleiche Drehrichtung und -geschwin-
digkeit) verwendet werden. 

• Werbeanlagen und Werbeflächen sollten (abgesehen vom Anlagentyp an der 
Gondel) nicht zulässig sein. 

• Beleuchtungen sollten abgesehen von der erforderlichen Nachtkennzeichnung 
und Beleuchtungen zu Wartungsarbeiten nicht zulässig sein. 

5.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

• Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch ge-
ringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch oder dem Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege – Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Of-
ner Straße 15, 26121 Oldenburg als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet 
werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbei-
ten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (1) des NDSchG bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeit gestattet. 

Es verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter. 
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5.2 Eingriffsdarstellung 

Entsprechend der §§ 14 und 15 (Eingriffsregelung) des BNatSchG muss ein unvermeid-
barer zulässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Land-
schaftsbild durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. 
 
Durch die Darstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie in der 
Stadt Elsfleth“ wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet, welcher in seiner Di-
mensionierung noch nicht abschließend ermittelt werden kann. Die Anzahl möglicher ge-
planter Windenergieanlagen, deren Höhe sowie die beanspruchten Biotoptypen, die Flä-
chengrößen der Zuwegungen sowie der infrastrukturellen Einrichtungen sind zum jetzigen 
Planungszeitpunkt nicht abzubilden. Unabhängig davon ist bereits aktuell erkennbar, wel-
che Schutzgüter bei Umsetzung des vorbereiteten Vorhabens erheblich betroffen sein 
können, so dass eine Kompensation zu leisten ist.  

Schutzgut Pflanzen 

Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungspla-
nung können auf Basis einer detaillierten Planung sowie Biotoptypenkarten die Eingriffs-
ermittlungen durchgeführt werden. In der Stadt Elsfleth wird dazu üblicherweise das Bi-
lanzierungsmodell des Niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermitt-
lung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewandt. In diesem 
Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt und gegen-
übergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst Wertfaktoren 
für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche multipliziert. 
Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der Flächen-
größe multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
a) Flächenwert des Ist-Zustandes: Größe der Eingriffsfläche in m² x Wertfak-

tor des vorhandenen Biotoptyps 
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x Wertfak-
tor des geplanten Biotoptyps 
 

c)    Flächenwert des Planungszustandes 
    -  Flächenwert des Ist-Zustandes 

   =  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 
 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Durch die notwendigen Versiegelungen und Inanspruchnahmen von Flächen werden 
Wertminderungen bei Umsetzung des Vorhabens verursacht.  
 
Für das Schutzgut Pflanzen ist daher eine Kompensation bereit zu stellen. 

Schutzgut Tiere 

Brutvögel  

Über konkrete Erfassungen zu Brutvogelvorkommen im Nahbereich geplanter Anlagen-
standorte sind auf Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Ge-
nehmigungsplanung im Detail die Betroffenheiten und Kollisionsgefährdungen einzelner 
Arten zu betrachten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine erhebliche Beeinträchtigung durch 
Kollisionen für Brutvögel, die eine Kompensationsverpflichtung bedingen, nicht sicher aus-
geschlossen werden. Ebenfalls kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass störungs-
sensible Arten bei Umsetzung und Errichtung von Windenergieanlagen nicht verdrängt 
werden können, so dass in diesem Rahmen von erheblichen Auswirkungen ausgegangen 
werden muss. Es ist entsprechend Kompensation zu leisten, deren Dimensionierung auf 
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der Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungspla-
nung zu ermitteln ist. 
Gastvögel 

Über konkrete Erfassungen zu Gastvogelvorkommen im Nahbereich geplanter Anlagen-
standorte sind auf Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Ge-
nehmigungsplanung im Detail die Betroffenheiten und Kollisionsgefährdungen einzelner 
Arten zu betrachten. Zum jetzigen Zeitpunkt können erhebliche Auswirkungen durch Stö-
rung der Gastvögel nicht ausgeschlossen werden, die eine Kompensationsverpflichtung 
erfordern. In welcher Dimensionierung die Kompensation erbracht werden musst, ist auf 
der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln. 

Schutzgut Boden und Fläche 

Durch die Inanspruchnahme und Versiegelung von Flächen ist eine erhebliche Beein-
trächtigung des Schutzgutes Boden zu erwarten. Es ist für das Schutzgut Boden Kom-
pensation zu leisten, deren Dimensionierung auf der nachfolgenden Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung zu ermitteln ist. 

Schutzgut Wasser 

Zur inneren Erschließung der Windenergieanlagen können Verrohrungen von Gräben 
über Durchlässe erforderlich werden, was eine Kompensation für das Schutzgut Wasser 
erforderlich macht, deren Dimensionierung auf der nachfolgenden Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung zu ermitteln ist. 

Schutzgut Landschaftsbild  

Die Ermittlung des Umfanges von Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes gestaltet sich schwierig, da die Beurteilung einer ästhetischen Qua-
lität sehr subjektiv ist und die Veränderung durch WEA sehr unterschiedlich wahrgenom-
men wird. 
 
Der Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen bzw. die Wiederherstellung des Land-
schaftsbildes scheidet bei WEA, angesichts der heutigen Bauhöhen, aufgrund der opti-
schen Wirkungen in der Regel aus (NLT 2014). Daher sollte die Kompensation von Ein-
griffen durch WEA generell über die Ersatzzahlung gemäß § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG 
erfolgen. Eine Regelung der Kompensation über Ersatzgeldzahlung auf der Ebene der 
Bauleitplanung ist jedoch gemäß BauGB nicht festgelegt und somit besteht hierfür auch 
keine Rechtsgrundlage.  
 
Um daher dennoch einen Flächenbedarf in Hektar für Ersatzmaßnahmen in Abhängigkeit 
von der Bedeutung des Landschaftsbildes ermitteln zu können, kann in Anlehnung an die 
Methode von BREUER (2001) der Kompensationsbedarf analog zu der Flächengröße des 
erheblich beeinträchtigten Raumes festgelegt werden. Als erheblich beeinträchtigter 
Raum wird der Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe um den Geltungsbereich angesehen. 

 

Die Errichtung von Windenergieanlagen ist immer mit einem Eingriff in das Landschafts-
bild verbunden, so dass entsprechende Kompensationsmaßnahmen durchzuführen sind. 
Die Ermittlung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gungsplanung nach Konkretisierung des Vorhabenumfanges. 

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 

Innerhalb der Teilbereiche sollten keine Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden, um 
keine Anziehungspunkte für Tiere und Pflanzen zu schaffen, die bei Umsetzung des Vor-
habens beeinträchtigt werden. Somit sind Ersatzmaßnahmen auf externen Flächen vor-
zusehen. Diese Flächen sollten in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit den 
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vom Eingriff beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes stehen, insbesondere für 
Arten und Lebensgemeinschaften (Pflanzen und Tiere). 
Es sind Kompensationsmaßnahmen für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere (Brut- und Gast-
vögel), Boden, Wasser sowie Landschaftsbild beizubringen. Die abschließende Festset-
zung zur Größenordnung sowie Lage und die konkreten Maßnahmen obliegt der nach-
folgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung. 
 
Nachfolgend werden allgemeine Hinweise zu möglichen Kompensationsmaßnahmen ge-
nannt, die auf Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Geneh-
migungsplanung zu konkretisieren und festzusetzen sind: 

• Extensivierung von Grünland, 

• Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland, 

• Entwicklung von Feucht-/Nassgrünland, 

• Schaffung von aquatischen Lebensräumen durch z. B. Grabenaufweitungen, Neu-
anlage von Gewässern, Senken etc.  

• ggf. Anpflanzen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern als flächige An-
pflanzung und/oder als Hecken, 

• ggf. Anpflanzen von Einzelbäumen als Hochstamm an geeigneten Stellen, 

• ggf. Neuanlage von Wallhecken, 

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort 

Die Stadt Elsfleth beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für fünf Wind-
parks im Stadtgebiet zu schaffen und führt zu diesem Zweck die 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplans „Windenergie im Stadtgebiet Elsfleth“ durch.  
 
Eine Weiterentwicklung der Windenergienutzung entspricht den klimapolitischen Zielen 
des Landes Niedersachsens, sowie dem raumordnerischen Ziel der Bündelung von Wind-
energieanlagen in Windparks zum Schutz des Landschaftsbildes in anderen Teilen der 
Stadt. 
 
Die Teilbereiche wurden als Eignungsflächen im Rahmen der Standortpotenzialstudie er-
mittelt. Hierin wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Raumanforderungen und be-
stehender Flächenrestriktionen sowie unter Einhaltung notwendiger Schutzabstände po-
tenzielle Eignungsräume für die Windenergienutzung ermittelt. Die Flächen der Teilberei-
che entsprechen den Suchräumen V „Neuenbrok“, VI „Bardenfleth“, VI „Wehrder“ und VII 
„Huntorf“ der Standortpotenzialstudie für Windenergie, Stand September 2022. Diese Flä-
chen wurden als für die Windenergienutzung geeignet eingestuft. Darüber hinaus handelt 
es sich bei den Suchräumen V, VI und VII um bereits gesicherte Sonderbauflächen mit 
der Zweckbestimmung Windenergie. Bei dem Teilbereich IV „Neuenbrok“ handelt es sich 
zudem um einen intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereich. Alle Teilbereiche lassen 
demzufolge ein vergleichsweise niedriges Konfliktpotenzial im Bereich von Natur und 
Landschaft erwarten.  

6.2 Planinhalt 

Im Rahmen der vorliegenden 10. Änderung des Flächennutzungsplans „Windenergie im 
Stadtgebiet Elsfleth“ werden in den Teilbereichen Sonderbauflächen mit der Zweckbe-
stimmung Windenergie dargestellt. Es erfolgt eine Ausschlusswirkung im gesamten Stadt-
gebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der im Flächennutzungsplan 
und dessen Änderungen dargestellten Sonderbauflächen für Windkraftanlagen 
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(Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 (3) Satz 3 BauGB). Der Ausschluss gilt sowohl für 
Windenergieanlagenparks als auch für Einzelanlagen. Unberührt bleiben hiervon Wind-
energieanlagen als untergeordnete Nebenanlagen von privilegierten Nutzungen nach 
§ 35 Abs. 1 BauGB, die überwiegend der Eigenenergieversorgung der jeweiligen Nutzung 
dienen und räumlich in angemessener Nähe untergebracht sind.  

7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN  

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 

Aufgrund der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wurden keine Analysemethoden 
und -modelle herangezogen. Die Betrachtung und Darstellung der Umweltauswirkungen 
erfolgte verbal-argumentativ. 

7.1.2 Fachgutachten 

Auf der Ebene der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde eine Standortpotenzial-
studie für das Stadtgebiet erstellt, auf deren Basis für Windenergienutzung geeignete Flä-
chen ermittelt worden sind. 

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auf. 
 

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Bei Umsetzung der 
Sonderbauflächen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind die erheblichen Um-
weltauswirkungen durch die Stadt Elsfleth nach der Realisierung zu prüfen. 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Für das geplante Vorhaben werden in der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Windenergie in der Stadt Elsfleth“ fünf Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 
Windenergie dargestellt. Die Teilbereiche umfassen eine Größe von rd. 713 ha.  
 
Erhebliche negative Auswirkungen werden auf das Schutzgut Landschaft (Landschafts-
bild) durch eine Veränderung des Landschaftserlebens vorbereitet. Des Weiteren sind er-
hebliche negative Auswirkungen durch Flächenveränderung, -versiegelung bzw. -über-
bauung auf die Schutzgüter Pflanzen, Wasser und Boden zu erwarten. Für das Schutzgut 
Tiere werden bei konkreter Umsetzung von Windenergieanlagen erhebliche Beeinträchti-
gungen durch erhöhte Kollisionsrisiken sowie Verdrängungswirkungen prognostiziert. 
 
Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in ihrer Ausprägung nicht ne-
gativ beeinflusst. Insgesamt betrachtet werden durch die Realisierung der Windparks in 
einem gewissen Umfang erhebliche negative Umweltauswirkungen vorbereitet. 
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Die erheblichen (negativen) Umweltauswirkungen können durch die vorgeschlagenen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen teilweise vermieden bzw. minimiert wer-
den. Zu den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zählen u. a. der Einsatz von 
Schattenwächtern, die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit, wasserdurchlässige 
Befestigung der Zuwegungen, Abschaltzeiten für WEA in Zeiträumen mit erhöhtem Kolli-
sionsrisiko für Brutvögel und Fledermäuse etc. 
 
Die verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen sind erst im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung bei genauer Kenntnis der geplanten An-
zahl und Konfiguration der WEA in den Konzentrationszonen konkret zu ermitteln und 
über geeignete Kompensationsmaßnahmen zu kompensieren.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung sowie unter der Voraussetzung der Bereitstellung adäqua-
ter Ersatzflächen durch die hier geplante Entwicklung keine erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen im Geltungsbereich der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Windenergie im Stadtgebiet Elsfleth“ zurückbleiben. 
 
Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Betrachtung wurde festgestellt, dass für Arten des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie die meisten europäische Vogelarten gem. Art. 1 
der EU-Vogelschutzrichtlinie unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen die 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. Bei nicht vermeidbaren Ri-
siken für das Eintreten eines Verbotstatbestandes ist im Rahmen der nachfolgenden ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung eine Ausnahme mit den dazu-
gehörigen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 (7) BNatSchG darzulegen bzw. zu be-
antragen. 
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